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Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

an den

Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaft--

lichen Hochschulen in P r a g

sr den

Herrn Kurator der Deutschen Techoischen

Hochschule in B r ü n n
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an den

Herrn Oberlandesgerichts-

präsidenten in P r a g

an den

Herrn Generalstaatsanwalt in P r a g

an den

Herrn Oberfinanzpräsidenten in P r a g

an das

Hauntamt der Deutschen Reichspost in P r a g

imter

Arbeitsbücher für di

er bei den Behörden u

chs.
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag,den 19.Dezember 1941.

in Bölmen und Mähren

Nr.Z.:HB/41.

An

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

durch Hauserlaß.

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

sämtliche Gruppen,

An

die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,

durch Fern-

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

schreiben.

den Herrn Befehlshaber der sicherheitspolizei,

An

den Herrn Arbeitsgauführer,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

die Parteiverbindungsstelle,

durch Eil-

10.Dezember 1941, Z.: HE/41, betreffend Ur

Veihnachts- und Neujahrsfest ordne ich fol

Aus Gründen der Kohlenereparnis bl

hsdeutschen Dienststellen im Protektorat B

in der Zeit von Mittwoch, den 24.12.., mit

nuar 1942 einschließlich geschlossen. In d

ezember l94l bis l.Januar 1942 ist täglich

den 27., 29., 30. und 31.12. ist ausserdem

tb/
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Die Behörden sind vom 24.l2. nachmittags bis zum

1.l. l942 abends nicht zu beheizen.

Gefolgschaftsmitglieder, die ihre engere Familie

nicht an ihrer Dienstort haben und diese über die Festtage

aufsuchen wollen, können hierfür Dienstbefreiung bis zum

vl.Januar l942 einschließlich erhalten, Sie können den

Dienstort bereits am 22.l2. züm Zwecke des Antritts der

Reise unter Dienstbefreiung verlassen. Um die Reichsbahn

in diesen Tagen zu entlasten, ersuche ich die Herren Be-

hördenleiter, Abteilungs- und Gruppenleiter dafür besorgt

zu sein, daß diejenigen, die ins Reich reisen, auf den

22. und 23.12. verteilt werden.

Im Auftrage:

gez.Dr.von Burgsdorff

Beglaubigt:

Tischer.

Angestefite.

By

2. c.d.

/

26/72,47

66325
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Der Reichsminister

Berlin, den 19.Dezember l941

für die besetzten Ostgebiete

II l d R.V.

An

alle Obersten Reichsbehörden

Betr.: Anschrift für Verschlußsachen für das

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete.

Im Anschriftenverzeichnis für alle Verschlußsachen

der Obersten Reichsbehörden ist unter der laufenden

Nummer 72 die Anschrift für Verschlußsachen, die für das

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete bestimmt

ist, aufgeführt.

Ich bitt, in Zukunft alle Verschlußsachen, die für

das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete

bestimnt sind, nur an die im Anschriftenverzeichnis

bezeichnete Stelle zu senden.

Im Auftrag

gez. von Rumohr

Beglaubigt:

rrsse

Regferungsinspektor.

Sal vorgelejmn

2.d.d

femeln

WR
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Nr. Z. Pers. I Bes.
Prag IV, den 18. Dezember 1941
An die Zentralverwaltung,
" die Abteilungen I, II; III und IV,
" sämtliche Gruppen,
11
 die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich:
An das Büre des Herrn Reichsprotektors,
1f
::
11
11
1s
Staatssekretärs,
π
11
i1
I
"1
Unterstaatssekretärs,
11
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
µ
"1
"!
Wehrmachtbevollmächtigten,
f1
"
11
Befehlshaber der Ordnungspalizei,
"
ti
"
11
" Sicherheitspclizei,
11
ff
i
Arbeitsgauführer,
if
"1
e1
Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen
in Prag,
M
"
"
Kurator der Deutzchen Technischen Hochschule in Brünn,
"
"
“
Oberlandesgerichtspräsidenten,
59
1
"
Generalstaatsanwalt,
1f
1
11
Oberfinanzpräsidenten,
"
das Hauptamt der Deutschen Reichspost.
Abschrift übersende ich zur gefl. Kenatnis.
Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die Protektorats-
zulage: und für den Verpflegungs- und Mietøuschuse.
Im Auftrage
gez. Karschuck
begl. 
2
Angestellte
7 perrt: buarig
pnMn, C. 1.10e.
He 12.1. ch. tie.
L tedan g d.d.
%.791 7.4s
Le
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Abschrift.

DER REICHSMINISTER. DES INNERN

Berlin, den 15.Dezember 1941.

VI d_307/41

NW 7, Unter den Linden 72.

4407 a

Schnellbrief

- -------

An

a) die Obersten Reichsbehörden,

b) die Landesregierungen,

c) die Herren Reichsstatthalter,

d) die Herren Oberpräsidenten,

e) die Herren Regierungspräsidenten,

f) die unnittelbar nachgeordneten Reichsdienststellen

( mit Überdrucken für die Landräte und Oberbürgermeister )

Betrifft: Umstellung auf Antiquaschrift.

In Ergänzung meines R (erlasses vom 26.2.194l - VI d 2o8 V/

VI/ 4l-44o7 - ( zu b bis e, mitgeteilt durch Erlaß vom 8.3.194l - VI d

2o8 VIII/4l/44o7; zu f mitgeteilt durch Erlaß vom lo.9.4l - VI d 244 VI/

41-44o7 - ) teile ich folgendes mit:

. Es bestehen keine Bedenken dagegen, daß das gesamte Schrift-

tum auf Normalschrift umgestellt wird, sobald und soweit dies ohne er-

weiterten Einsatz von Arbeitskräften und Rohstoffen möglich ist. Vor-

handene Formblätter, Briefbogen usw., die Frakturschrift aufweisen, sind

jedoch auf jeden Fall zunächst aufzubrauchen.

Die nachgeordneten Behörden sowie Gemeinden, Gemeindeverbände

und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts sind in geeigneter

Weise, etwa bei Dienstbesprechungen, zu unterrichten.

Von einer Veröffentlichung ist abzusehen.

Gemäß 1 des Runderlasses des GBV. vom 27.1.194o - GBV.Nr.44/4o/

2ol4 - erhalten die Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung

durch die übrigen obersten Reichsbehörden keine weitere Mitteilung.

Zusatz bei a):' Ich bitte jedoch, etwa sonstige von Ihnen ressortierende

Stellen, insbesondere der freien Wirtschaft entsprechend zu verständigen.

In Vertretung:

gez. Unterschrift.

N

.c.e.

h 2517.9

ie
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z. : HB/42.

Abschriftlich

altung,

lungsleiter I - IV,

en

 Kenntnisnahme und Be

wähnte Runderlaß vom

:laß vom 24.März 1941

ben worden.

LESNV

hdoe

Le nestewtre

TEGASpEN
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tren

.n Brünn.

S,

Mähren,

lizei,

spolizei,

ates,

ischaftlichen

?rag,

ischen

ünn,

den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag,

den Herrn Generalstaatsanwalt in Prag,

das Hauptamt der Deutschen Reichspost in Prag.

Betrifft: Urlaubserteilung zum Weihnachts- und

Neujahrsfeste.

I.

Über Weihnachten und Neujahr soll der Ge-

folgschaft in der Zeit vom 2o.Dezember l94l bis 4:

Januar 1942 1 Woche als Entspannungsurlaub dienst-

frei gegeben werden. Die Herren Abteilungs- und Grup-

penleiter werden hiermit ermächtigt, ihre Gefolgsch-c*

mitglieder - soweit es der Dienst zuläßt - während

dieser 2 Wochen in 2 Raten zu beurlauben und zwar

so, daß die eine Hälfte für die Dauer der Weihnachts-

N.h

woche
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empfohlen, daß diejenigen Gefolgschaftsmitglieder, die

nach dem Altreich fahren, bei der Lösung von Fahrkarten

im Protektorat darauf hinwirken, daß sie Fahrkarten

bis zum Zielbahnhof erhalten; sie gelten dann als An-

schlußreisende, für die Zulassungskarten im Bereich

des Altreiches nicht notwendig sind.

Es wird den Gefolschaftsmitgliedern weiter-

hin nahegelegt, bei Ankunft'auf dem Zielbahnhof im Alt-

reich sich sofort zu erkundigen, ob für den für die

Rückfahrt in Aussicht genommenen Zug eine Zulassungs-

karte notwendig ist, damit sie sich diese gegebenenfalls

sofort beschaffen können. Auch bei der Rückfahrt ist

bei Lösung der Fahrkarte Abfertigung bis zum Zielbahn-

hof  Prag ) zu verlangen.

Im Auftrage:

gez. Dr.v.Burgsdorff

Beglaubigt:

tischer.

Angestellte.

9 deerd: boeang

2ytdano y. d.d.

b 11=2.07



Reichssicherheitshauptsmt

Berlin, den 9.Dezember 1941.

II A 5 Nr. 230V/41-212.

Büro des Staats■ekretärs

Runderlaß

beim Reichsprotektor

In Böhmen und Mähren.

an

Eing.: 13.DEZ 1941

alle Staatspolizei(leit)stellen

den Herrn Reichsminister der Justiz

das Reichssicherheitshauptamt - Verteiler B -

Betrifft: 11, Verordnung zum Reichsbürgergesetz (Ausbürgerung der

im Ausland lebender Juden).

Bezug:

Runderlaß vom 13.6,1941 - II A 5 b A11g. 1558/41-.

Anlagen: 1 Vordruck, 1 Erlaßabdruck.

1. Nach der 11, Verordnung zun Reichsbürgergesetz vom 25.

November 1941 - RGBl.I S. 722 - verlieren alle im Ausland sich

aufhaltenden deutschen Juden die deutsche Staataangehörigkeit

mit dem Inkrafttreten der Verordnung oder, soweit sie das Reichs-

gebiet später verlassen, mit dem Zeitpunkt des Verlassens des

Reichsgebiets, zu diesem Zeitpunkt verfällt auch dae Vermögen

dieser Juden dem Reich. Ferner verfällt dem Reich das Vermögen

der J den, die bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung staatenlos

sind und zuletzt die deutsche Steatsangehörigkeit besessen haben,

wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Auslenc hsben oder neh-

men. Nach § 8 der Verordnung stellt der Chef der Sicherheitspoli-

zei und des SD.fest, ob die Voraussetzungen für den Vermögensver-

fall vorliegen, Diese Feststellung ist jedoch nicht rechtsbegrün-

dend, sie dient vielmehr nur ala Unterlage für den Oberfinanzpräsi-

denten Berlin, Der Vermögensverfell zugunsten des Reiches tritt

wie der Verlust der Staatsangehörigkeit_kraft Gesetzes ein.

2. Ausbürgerungsanträge.

Eine Ausbürgerung von Juden ist neeh dem Erscheinen dieser Ver-

ordnung

$\L/m
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Verordnung 'nicht mehr möglich. Die Verordnung erfaßt jedoch

nichtt

a) die nichtjüdischen Angehörigen von Juden,

b) Mischlinge,-

c) protektüratsangehörige Juden.

Alle hier noch vorliegenden Anträge auf Ausbürgerung von

Juden deutscher Staatsangehörigkeit sind damit erledigt. Die

zusammen mit Ausbürgerungsanträgen gegen Juden gestellten An-

träge euf Ausbürgerung oder Erstreckung dereelben auf Misch-

linge und sonstige nichtjüdische Angehörige können aus techni-

schen Gründen ebenfalls nicht weiter bearbeitet werden. Soweit

bei solchen Personen eine Ausbürgerung erforderlich ist, ist

diese nach den üblichen Vordrucken neu zu beantragen. Die Vor-

lage derartiger Anträge ist bis auf weitere Weisung zunächst

zurückzustellen, de zunäohst versucht wird, hierfür möglichst

großzügige Richtlinien zu erreichen.

3. Mitwirkung bei der vermögensrechtlichen Durchführung

der Verordnung.

a) Die Verwaltung und Verwertung des verfallenen Vermögens

obliegt dem Oberfinanzpräsidenten Berlin, Als Unterlage für

eine Tätigkeit dient ihm hierbei die.nach § 8 der Verordnung

von hier getroffene Feststellung. Die Vorbereitung dieser Fest-

stellung wird den Staatspolizei(leit)stellen übertragen, Das

Vermögen der emigrierten Juden ist den Staatspolizei(leit)stel-

len bekannt und zum großen Teil nach dem Runderlaß von 24.9.40

- I A ll Allg. 1433 - sichergestellt worden.

b) Die Staatspolizei(leit)stellen haben unter Verwendung des

beiliegenden Vordrucks für jede Person gesondert die Fest-

stellung zu beantragen ( eine größere Anzahl von Vordrucken

wird dieser Tege übersandt, weitere benëtigte Vordrucke

sind bei der Materialverwaltung des Reiuhssicherheitshaupt-

amts anzufordern). Falls der unter Ziffer 6 des Vordrucks

vorgesehene Raum nicht ausreicht, ist ain Vermögensverzeich-

nie in einfacher Ausfertigung,als.Anlage beizufügen. Die ein-

zeinen Vermögensstücke sind so zu bezeiehnen, daß danach

die Übernahme durch den Oberfinanzpräzidenten Berlin erfol-

gen kann , Bei Juden, von denen Vermögen nicht bekannt ist

eder wird, iet nichts zu veranlassen,

c) Soweit bei Juden die deutsche Staatsangehörigkeit unter Be-

sohlagnahme des Vermögens bereits aberkannt ist und lediglich

die Verfallserklärung noch nicht ausgesprochen ist, sind keine

Anträge zu stellen.

d)

66319
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Ge h eii m e S t a a t sp o l i z e i

Staatspolizei-leit-etelle

den..

194.

Tgb.Nr.

An das

Reichssicherbeitshauptant

Referat IVB4

in B e r l i n.

Betrifft: Vermögensverfall bei Juden auf Grund der ll.Ver-

ordnung zum Reichabürgergesete vom...........

(RGBl.I S..............).

Bezug:

Anlagen:

Ich bitte, die Feststellung zu treffen, daß das Vermögen

des (der) hachstehend aufgeführten Juden (Jüdin), der (die)

zuletzt die deutsche Staatsangehörigkeit besessen hat, auf

Grund d-r 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom........

.......... (RGBl.I S............) dem Reiche verfallen ist.

1.) Neme:

Vornamen:

(bei Frauen auch Geburtsnane)

(Rufnamen unterstreiohen)

2.) Geburtstag:

3.) Geburtsort und Kreie:

4.) Letzter inländ. Wohnsitz:

(genaue Anschrift ist anzugeben)

5.) Zeitpunkt der Abwanderurg:

(falis er vor dem Inkrafttreten der

11.Verordnung zum R3G, liegt, genügt

diesbezügliche Angabe)

6.) Inlindisebe Vermögenswerte:

(Art de: Vermögenswerte und deren ungefährer

ziffermäGiger Wert ist arzugeben, ferner

Angabe, ob bereits Sicherstellung der

Vermögenswerte erfolgt ist)

7.) Angsbe, ob Renten, Versorgungsgebühren

usw. bezogen vurden und Einstellung der

Zshlung varanlaßt ist:
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den

cS .sap. pun

Prinz-Albrecht-Straße 8

Tgb,Nr.

1.) Die umseitig beantragte Feststellung wird hiermit

getroffen. Der Oberfinanzpräsident Berlin hat ent-

sprechende Mitteilung-erhalten.

2.) IV C.1 a zur Auswertung.

3.) IV C 1 c zu der Pers.-Akte (Personalier siehe umseitig)

I.A.

66316

Mn

109-2-38
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Gehei me S taat spo l i ze i

Staetapolizei-leit-stelle

.....,den..…...194.

Tgb.Nr.

An das

Reichssicherbeitshauptamt

R efe ra t IVB 4

in B e r l i n.

Betrifft: Vermögensverfall bei Juden auf Grund der ll.Ver-

ordnung zum Reiehsbürgergesett von............

(RGBl.I S..............).

Bezug:

Anlagen:

Ich bitte, die Festetellung zu treffen, daß das Vermögen

des (der) hachstehend aufgeführten Juden (Jüdin), der (die)

zuletzt die deutsche Staatsangehörigkeit besessen hat, auf

Grund d:r 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom........

.......... (RGBl.I S............) dem Reiche verfallen ist.

1.) Name:

Vornamen:

(bei Preuen auch Geburtsname)

(Rufnamen unterstreichen)

2.) Geburtstag:

3.) Geburtsort und Kreis:

4.) Letzter inländ, Wohnsitz:

(genaue Anschrift ist anzugeben)

5.) Zeitpunkt der Abwanderurg:

(falls er vor dem Inkrafttreten der

11.Verordnung zum R3G, liegt, genügt

diesbezügliche Angebe)

6.) Inlindisobe Vermögenswerte:

(Art der Vernögenswerte und deren ungefährer

ziffermäßiger Wert ist arzugeben, ferner

Angabe, ob bereits Sicherstellung der

Vermögenswerte erfolgt ist)

7.) Angebe, ob Renten, Versorgungsgebühren

usw. bezogen wurden und Einstellung der

Zablung varanlaßt ist:
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den

as sep pun

Prinz-Albrecht-Straße 3

Tgb. Nr....

An den

Herrn Oberfinanzpräsidenten

in B e r l i n.

Die umeeitig beantragte Feststellung wird hiermit

getroffen. Ioh bitte, das Weitere hinsichtlich der Ver-

waltung und Verwertung des Vermögens zu veranlassen.

Im'Auf trage:

66315

Mn

10p-2-38
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Der Reichsp-otektor

in Böhmen uni Mähren

Gruppe I 2

An die Zentralverwaltung

.c

die Abteilungen I - IV

to 5/0.46.

sämtlichë Gruppen

die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

den Herrn Arbeitsgauführer

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes

die Parteiverbindungsstelle

die Herren Oberlandräte

den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Höchschulen in Prag

den Herrn Kurator der Deutschen Technischen

Hechschule in Brünn

den Herrn Oberfinanzpräsidenten

das Hauptamt der Deutschån Reichspost

nachrichtlich

an das Bür. des Herrn Stellvertretenden Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

Betr.:' Amtlicher Anzeiger des Reichsprotektors

in Böhmen und Mähren.

Ab l5.l2.l94l wird neben dem Verordnungsblatt des

Reichsprotektors ein weiteres amtliches Verkündungsblatt er-

scheinen, das für amtliche und halbamtliche Verlautbarungen

des Reichsprotektors und der übrigen deutschen Dienststellen

im Protektorat .bestimt ist.

In diesem Verkündungsblatt werden Verlautbarungen er-

folgen, die der Form und ihrem Inhalt nach für eine Veröffent-

lichung im Verordnungsblatt des Reichsprotektors nicht geeignet

sind, andererseits aber doch so weit amtlichen Charakter haben,

daß eine Veröffentlichung in den Zeitungen, wenn auch unter

den sogen. "Amtlichen Bekanntmachungen" wenig angebracht er-

scheint.

Das Veroränungsblatt des Reichsprotektors wird von da

Li
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an auf Veröffentlichungen von Vererdnungen oder ihnen nach Porn

und Inhalt gleichkommenden Rechtsvorschriften beschränkt blei-

ben entsprechend dem Reichsgesetztlatt I. und II.Teil, sowie

auf jene Fälle, wo auf Grund allgemeiner oder besonderer An-

ordnung die Veröffentlichung im Verorcnungsblatt des Reichs-

protektors vorgenommen werden muß.

In dem neuen Verkündungsblatt werden künftig u.a. auch

jene Bekanntmachungen erscheinen, die bisher mangels eines Amts-

blattes von einzelnen deutschen Dienststellen den Amtsblättern

der Pretektoratsministerien zur Veröffentlichung gegeben wurden.

Desgleichen wird in das Verkündungsblatt ein Teil der bisher

in der Rubrik "Amtliche Nachrichten" des 'Neuen Tag" erschiene-

nen Verlautbarungen, soweit er sich dem Inhalt nach hierzu

eignet, aufgenommen werden. Unberührt davon bleiben jedoch

Verlautbarungen der Oberlandräte oder sonstiger deutscher Diens.-

stellen, soweit sie ihres lckalen Interesses wegen unbedingt in

der Lokalpresse veröffentlicht werden müssen.

Das neue amtliche Verkündungsblatt wird unter dem

Titel "Amtlicher Anzeiger des Reichsprotektors in Böhmen und

Mähren" je nach Bedarf ein- oder' zweimal wöchentlich als Bei-

lage zum "Neuen Tag" einsprachig erscheinen.

Das zur Verlautbarung bestimmte Material wird dem

Verlag des "Neuen Tag" vom Amt des Reichsprotektors geliefert.

Es sind daher sämtliche Druckaufträge an die Gruppe I 2 d , zu

Handen vin Ministerialrat Dr.Nobis zu.richten, wobei anzuführen

ist, ob dié Verlautbarung vordringlich ist bezw. bis zu einem

bestimmten Termin vorgenommen werden muß. Die Gruppe I 2 d wir-

eine Sichtung des Materials in der Richtung vornehmen, ob es

sich überhaupt zu einer amtlichen Veröffentlichung eignet,

sowie hinsichtlich der Dringlichkeit der Veröffentlichung und

wird zu entscheiden haben, ob die Veröffentlichung zweckmäßiger

in Verordnungsblatt des Reichsprotektors oder im "Amtlichen

Anzeiger" vorzunehmen ist.

Dié Verrechnung der Drucksorten erfolgt direkt zwi-

schen dem Verlag und dem Einsender auf Grund des mit dem Ver-

lag vertragsmäßig festgesetzten für derartige Veröffentlichun-

gen in Betracht kommenden ermäßigten Satzes.

Ich bitte um weitere Veranlassung im Sinne obiger

Ausführungen innerhalb Ihres Dienstbereiches.

C1.4

-



Zwecks Papierersparnis bitte ich innerhalb Ihres

Dienstbereiches dafür zu sorgen, daß die zur Veröffentlichung

bestimmten Texte in knappster und lürzester Form abgefaßt

werden.

Im Auftrag:

gez. Dr.von Burgsdorff

Beglaubigt:

Mentu

Registrator

0



Dr Chef der Sicherhcitspolizei
und des SD
IV D 4 -2943/41
Berlin, den 8.Dezember 1941
Büro des Staats■ekretärs
beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
An
alle Staatspolizei-Leit-Stellen
Eing.: 19.DEZ.1941
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
in S t r a s s b u r g
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
in Lothringen/Enarpfalz
in i. e t z
den Beauftragtcn des Chefs der Sicherheitspolizei und
des SD für Bclgien und Frankreich
-"-Oberführer Dr. Thomas-
in Paris
den Beauftragtcn des Chefs der Sicherheitspolizei
und des SD für Belgien und Frankreich
-Dienststelle Paris-
in Pari s
den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und
des SD für Belgien und Frankreich
- Dienststelle Brüssel -
in B r ü s s e l
Nachrichtlich
den Inspekteurcn der Sicherheitspolizei und des SD
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
in K ra k a u
dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
in P rag
den Koumandeuren der Sicherheitspolizei und des SD
den SD-Leit-Abschnitten
den Dicnststellen des Reichssicherheitshauptamtes
-Verteiler C -
dem Báfehlßlaberlder Sicherheitspolizei und des SD
in O s l o
2
der. Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
für die besetzten niederländischen Gebiete
in D e n H a a g
den Einsatzkommando
in L uxe mb ur g
den Höheren !i- und Polizeiführern
del Beauftragten für die innere Verwaltung bein Bevoll=
mächtigtcn des Deutschen Reiches-!-Oberführer Kanstein-
in Ko pe n h age n.
-2{



25a

Betrifft. Sta tspolizellicheBahandlung-der Prestatire.

Bezug

Erlass von 29.4.1941 und ?9.8.1941 - 1V D 4 -

2943/41. -

Aus Berichten verschiedener Staatspalizeistelien ist

ersieh lich, daß durch meinen vorgenannton Erlass bei ein-

zelnen Staatspolizeistellen der Aindrnel entstanden is' ,

da@ der Tatbestand des , 9l b des .eicksst.afgesetzbuches

(iStgB) nur dann erfüllt ist, wenn ein ieichsdeutscher sich

im Simne des französischen Gesetzes vem 1..4.ly39 zur Pre-

station verpflichtet bzw. als Prestat r gearbeitet hat. Ich

weige nachdricklichst darauf hin, daß der Tatbestand der

Prestation nur eine der löglicheiten darstellt, den Tatbe-

stand des : 9l b zu erfullen. Es ist deshalb in jeden Falle

auch darauf zu achten, ob der Riclehrer nicht durch einen

anderen Sachverhalt gegen den : 9l b des RStGB verstossen

hat, insbesondere weise ich auf folgenden sich immer wieder-

holénden Fall hin, bei dem sehr oft der Tatbestand des

. Ol b RStGB gegeben ist:

Französische Firmen haben bei ihnen beschüftigte Reichsdeut-

sche, die von den franzüsischen Polizeibehörden interniert

waren, fir ihren Betrieb re*lamiert, da sie fur die Durch-

führung des Betriebes unentbehrlich waren. Auf Grund dieser

Re' lamation wurden die Reichsdeutschen dann sehr oft aus der

Internierungshaft entlassen und arbeiteten w:iterhin in di

sen Betricben. Es handelt sich hierbei zu: Teil um Betriebe,

welche für die französische Armee rüstungswichtige Arbeiten

durchfuhrten. In all diesen Fällen können nach der ein-

schlügigen Rechtsauffassung Verstösse gegen . 9l b RStGB vor-

liegen. Diese Tatbestinde sind deshalb sorgf ltig zu iber-

prufen.

Aus den Berichten viéler Staatspalizeistellen ist zu

entnehmen, daß von der in meinem Erlass vcn 29.4.4l ange-

ordneten Abgabe sümtlicher Vorgänge an die Staatsanwalt-

schaft zur Prifung der strafrechtlichen Seite des Falles

Abstand genomnen wird. Die Alten sind in jeden Falle zur ab-

schliessenden Behandlung der strafrechtlichen Seite an die

-3-

66312
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Staatsanwaltschaften abzugeben, damit vermieden wird,

daß nicht in einem spüteren Zeitpunkt, wenn der Sachver-

halt evtl. im Rahmen der Schadenersatzfrage oder durch de

Ruckwandereramt an die Staatsanwaltschaften kommt, Eegen. die

Betreffenden nach lüngerer Zeit ein neues Strafverfahren

eingeleitet wird.

In Vertrotung,

oz.

 r

Begaub.t:

to.to
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 8.Dezomber 1941.

in Böhmen und Mähren

US

Nr. Z.-Verw. 1.

An

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

die Zentralverwaltung,

die Abteilungen I - IV,

sämtliche Gruppen,

Sl die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtos,

die Herren Oberlandräte.

Betrifft: Vermögensamt beim Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren.

Die Verwaltung und Verwertung des im Protek-

torat Böhmen und Mähren zu Gunsten des Reiches einge-

zogenen Vermögens bildet an sich eine Aufgabe des Amtes

des Reichsprotektors. Es hat sich jedoch gezeigt, daß

hierbei besonders auf wirtschaftlichem und kaufmänni-

schem Gebiete umfangreiche Einzelarbeit notwendig wird

die sich nicht für eine Erledigung innerhalb einer Zen-

tralbehörde eignet.

Aus diesem Grunde wird hiermit ein Vérmögens-

amt errichtet. Diesem fällt die Aufgabe zu, im Auftra-

ge der Behörde des Reichsprotektors das gesamte vom

Rutchc im Gebiete des Protektorats eingezogene Ver-

mögen zu verwalten und zu verwerten. Das Vermögensamt

untersteht der Behörde des Reichsprotektors und führt

die Bezeichnung "Vermögensamt beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren".

Um darüber hinaus die Verbindung mit der

Behörde des Reichsprotektors sicherzustellen, wird

zum
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zum Leiter des Vermögensamtes ein der Gruppe Finanz
der Behörde des Reichsprotektors angehöriger Beamter
des höheren Dienstes bestellt werden.
Nachrichtlich:
An
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichs-
protektor in Böhmen und Mähren,
den Herrn Arbeitsgauführer,
7 firrd:dta
den Herrn Oberfinanzpräsidenten,
Thn th the tel.
den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,
fie.
den Herrn Generalataatsanwalt,
3deca.
a.e.
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag,
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hoch-
schule in Brünn,
das Hauptamt der Deutschen Reichspost,
die Parteiverbindungsstelle.
Mit der Führung
der Geschäfte beauftragt:
gez. Heydrich
a1e
-Obergruppenführer
und General der Polizei
66310
Beglaubigt:
09
seeougee
tischer.
Angestellte.
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t u adea
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bein Teion p.o.gh.oc

in Böhmen und Mähren.

Eing.: 19. DEZ. 1941

Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD

- IV D 4 -B.Nr. 660/41 g.

Berlin,dun-6.Dezewberl941

Geheim!

4

An

=cc.

alle Stuatspolizci-Leit-stellen

L. 4/+.4s

den Befchlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

in O s l o

den Beauftragten für die inncre Verwaltung beim

Bevollnächtigten dcs Deutschon Reiches

Koponhagen

den Bef hishaber der Sicherheitspolizei und

des SD Rür die besetzten niederländischen Gebiete

in D e n H aa g

den bouuftragten des Chefs der Sicherheitspolizei

und des SD für Delgien und Frankreich

-DicnststelleBrissel-

in L r ü s s e l

die Koiiandeure der Sicherheitspolizei und des SD

pun sopoA

den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei

und dos SD beii Chcf der Zivilverwaltung i.d.

Untersteierark:

in Graz

N.chrichtlich

den Höheren "-und Polizeiführern

den Inspektcuren der Sicherheitspolizei und des SD

den SD-Leit-Abschnitten

den Dicnststellen des Reichssicherheitshauptaites

-Verteiler C -

den Bcauftregten des Chefs der Sicherhcitspolizei

und des SD fir Frankreich und Belgien

-Dienststelle Parie -

in P_c r i s

den Befchishaber der Sicherheitspolizei und des SD

in P r a g

l
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dei Befehlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD

in, K r a k a u

dem, Befehlshaber der Sichorheitspolizei und des SD

U

dea Befehlshaber der Sicherheitspclizei und dcs SD

in Lothringen-Saarpfalz

in io t 2

der Sinsatzgruppe dor Sicherheitupolizei und des SD

in B e l r ad.

Betr.: Behandlung der nation.laozialistischcn und

fuschistiséhen Gruppen der besetzten Gcbi te

in Korwegen, Düne.ark, Holland und Belgien

in Reichsgebiet.

In meinei trlass ven 3.9.4l wurde dic Regelung

bezüglich der Betütigung der holländischen WSnAP,

Dr.v.Rappard, offengelassen. Da die NsNAP v.Rappard,

die an sich cinen Anschluß der Niederlande an das

Großdeutsche Reich anstrcbte, aus verschiudenen Grün=

den ihre Eetätigung cingestellt hat, ist eine Tätig=

keit für dic NSNAP von Rappard im Reich ebenfalls

nicht mehr zuzulabsen. Da jedoch die Part:i dos

Dr. v.Rappurd von jch r die größto Deutschfreundlich=

keit an den Tag golegt hat, ist gugenüber don lit lie=

dern bei der Unterbinüung ihrer Bctätigung in einer

ontsprechend großzügigen Forn vorzugeh n.

In der lctzten Zeit hat die NsBV, die natio=

nalsozialistische Dewegung Flunderns, die sng nit

der NsB von iussort zusanuenarbeitet, in Deutschland

unter den Flamcn eine Werbetätigieit entf.ltet und

versucht, Ortsgruppen zu grüindcn. Eine Titigkeit

dieser Partei, die i. R ichsgebict auf Grund lcines

vorgenannten Erlasses nicht zugelassen ist, ist zu

unterbindun, zuial diese Grupp- cinc Durchführung

dos großdietschun Gedunkens aistrebt.

66309

Sdin
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Aus denselben Gesichtspunkten sind die Bo=

strebungen der Auslandsorganisation der Nss i. Reich,

die darauf abzielen, Flanen (angcblich als "Südnieder=

länder') für dic NSB zu werben, untragbar.

In diesoi Zusamnenhang wird durauf hingewie=

sen, daß jegliche Propaganda innerhalò von holländi=

schen und flänischen Kreiocn für dio großdietsche

Idse unorwünscht und deshalb lit licn litteln zu

verhindern ist. Ls wird darauf aufi orksa. geuacht,

daß die Vertret r der "großdietschen Idee" keines=-

wegs wie man Luf Grund des Neiens annehnen könnte,

"großdeutsche" Ziele verfolgen und einen Anschlu3

dor Flamon und Halländer an dasReich erstreben,

sondern sich für einen Zusumonschluß der Niedor=

lando, Flanderns, cinschließlich französitch Flandern.

3i

und Südafrikas zu einem "großdietschen" Reich

einsetzon. Die Idee verfolgt sonit oinen ausgesprochen

großniederländischen Inperialistus und die Schaffung

eines dei. Deutschen Roich an der Kanal- und Nordsee=

küste vorgelagerten Zwisch nstuates. Da dic Anhänger

dieser Idee auf gewisse historische Gegebcnheiten,

insbesondere auf die Tetsachc, daß diese Gebiete früher

unter den Habsburgorn zusammengohörten und auch Belgien

und die Niederlande vol Wiener Kongress bis zum Jahre

l83o zusanlengehörten, zurückgrcifcn können, crgeben

sich für sie gewisse zugkräftige Propaganduparolen.

Die Propagierung eines derartigen Staates ist jedoch

von deutschen Standpunkt aus unervünscht, sie ent=

spricht lungjührigen cngliechcn politische

an der Kanal- und Nordsecküste einen Staat

Deutschland und die Küste zu schiebcn. Ic

doch, bei der Unterbindung der Propaganda

dictschcn Idee darauf zu achten, daß gegen

Flamen und Holländern nicht durcuf hingewi

daß es sich ui eine zontrale Anwcisung han
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auch nicht erkennen zu lassen, daß die aßnahien

mit Rücksicht auf die Propagicrung der großdietschen

Idee'ergriffen werden. Die Propaganda für die groß=

dietsche Idee ist unter einem andcren staatspolizci=

lichen Vorwand abzustellen. Dor Erlass ist zur Weiter=

gabe auch auszugsweisc an die Orts- und Kreispolizci=

bahörde nicht geeignet.

gez. H e y d r i c h

Beglaubigt:

Hibig

amt

Kanzleiangobtellte

OC1ODIS

66308
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Der Reichsprotektor

Prag, den 5. Dezember 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. I 1 d - 6028

An

a

das

Büro des Reichsprotektors

b

das

Büro des Staatssekretärs

C

das

Büro des Unterstaatssekretärs

d

die Abteilungen I - IV

0H

die Zentralverwaltung

die Gruppen

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

den

Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den

Wehrmachtbevollmächtigten

k)

den

Verbindungsführer des Arbeitsgauführers.

Betrifft:

Verlegung des Amtssitzes des Cdz in der

Untersteiermark von Marburg a.d.Drau nach

Graz.

.Der Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark

teilte mit Schreiben vom l2.1l.1941 ( RV -71/41-182)

mit, dass er zur Vereinfachung der Verwaltung seinen

Amtssitz von Marburg a.d.Drau nach Graz verlegt hat. Die

Anschrift lautet:

Chef der Zivilverwaltung in der

Untersteiermark in Graz, Burgring 4.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Im Auftrage:

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt:
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Prag, den 26.November 1941.

Nr. I l a - l0ll.

O

Vertraulich !

An a) die Abteilungen I - IV

b)

die Zentralverwaltung

c)

die Gruppen

nachrichtlich:

α)

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

0

den Befehlehaber der Ordnungspolizei

f) den Vertreter des Auswärtigen Amtes

g) den Wehrmachtbevollmächtigten

jeweils mit persönlicher Anschrift u.Zusati

Betrifft: Schriftverkehr mit der Protektore

Bezug:

-

Anlagen:

-

Ich bitte ab sofort den gesamten Schr

mit der Regierung des Protektorats grundsä

mehr über den Ministerpräsidenten abzuwick

Die Schreiben sind an das für die Bea



Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 25. November 1941

I A l a Nr. 191/41

in Bühmen und Mäheen.

Schnellbrief.

Eing.: -1. 0E2.1941

An die

Tgb. Nr.:

Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD,

Staatspolizei(leit)stellen,

Kriminalpolizei(leit)stellen und

Kriminalabteilungen (ohne Gemeinde-Krim.Pol.),

SD(Leit)Abschnitte,

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,

Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD,

Grenzinspekteure,

Führerschule der Sicherheitspc.izei und des SD

in Bin,-Charlottenburg,

Grundschule der Sicherheitspolizei und des SD

in Fürstenberg,

SD-Funkschule Schloß Grünberg bei Nepomuk/Böhmen-Mähren,

SD-Schulen in Bernau und Fulda,

Einwandererzentralstelle Nordost in Berlin,

Einwandererzentralstelle in Litzmannstadt,

Umwandererzentralstellen in Danzig (Gotenhafen),

Posen, Litzmannstadt und Kattowitz,

Umsiedlungsstäbe in der Untersteiermark in

Marburg (Drau), Kärnten und Veldes.

Nachrichtlich:

Den

.a.e

Höheren W- und Polizeiführern,

Amtschefs und Gruppenleitern sowie den Referaten

I A 2, I A 3, I A 4, I A 5 des RSHA.,

Geschäftsstellen der Ämter I bis VII,

Betrifft:_Personalzentralkartei beim Reichs-

sicherheitshauptant.

Vorgang:

RdErl. vom 25.8. und 20.9.41 - I A 1 a

Nr. 191/41 -.

Die mit dem RdErl. vom 25.8.4l angeordnete Ein-

richtung einer Personalzentralkartei beim RSHA. muß wegen

der Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung der Kartei-

tröge um einige Monate zuriiokraat.

des bisher für die Rückser
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ten Termine vom 15.12.l94l wird folgendes angeordnet:

Die Karteikarten sind vorläufig nicht einzurei-

chen. Die Ausfertigung der Karteikarten kann hinausgescho-

ben werden, sie muß jedoch bis zum l5.2.l942 beendet sein.

Die Karteikarten sind auch dann noch nicht herzureichen,

sondern verbleiben bei den einzelnen Dienststellen bis

auf Abruf -voraussichtlich Anfang März l942 -. Die nach

der Ausfüllung der Karteikarten bis zum Einsendungstermin

(Abruf) eintretenden Änderungen sind von den einzelnen

Dienststellen auf den Karteikarten sogleich einzutragen.

Bis zur Einreichung der neuen Karteikarten sind

die Veränderungsnachweisungen zum lo. jd. lits. in der

bisherigen Weise vorzulegen. Die im RdErl. vom 20.9.l941

erst

. Die

in ge-

 M bis

Licht

erwen-

sfer-

sen:

Am Kopf der Karte ist neben "Aktz." der Angehöri-

gen der Geheimen Staatspolizei und der Kriminalpolizei

der Ort der Kassenenschlagstelle, bei ED-Angehörigen der

Dienstsitz des SD(Leit)Abschnittes, mit Bleistift in Druck-

buchstaben anzugeben.

In der Zeile "Glaubensbekenntnis" ist hintor

die Wörter "früher" und "jetzt" jeweils der in Frage kom-

mende Buchstabe (z.B. früher a, jetzt c) zu setzen.

D:

buch-Nr."

B

unten) ist

und nicht

II A, I A

Ir

leeren Rev

Bekämpfung



Der Wehrmachtbevollmächtigte beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Gruppe Ic. Az.. Nr. 25l7/4l_geh.

Geheim!

Betr.:.

Auswertung erbeuteter Papiere

durch den Gegner,

In der Anlage wird die -vom Chef H Rüst und BdE mit Schrei-

ben vom l&.ll.4l eingegangene abschriftliche Übersetzung eines

Befehls der englischen 7. Panzerdivision über Behandlung von

Beutepavieren zur Kenntnis und Auswertung für den Jnterricht

über Geheimhaltung übersanät.

Für den Wehrmachtbevollnüchtigten

Der Chef des Generalstabes

Oberstleutnant i.Genst.

Verteiler:

"Vu

/

"Hausverteiler"

\

$.d.d

h 2/22.47
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F
einer Übersetzung aus den Englischen.
Betr.: Beutepapiere.
Vorgesch.x.gu. 7.Rz.Div.
15.August 1941
Wie sich imer rieder zeigt, haben viele Heeresangelörige und
selbst höhere Dienststellen keine klere Vorsteilung von der lebens-
wichtigen Bedeutung äer Nachrich+en
aus Beutepapie-
ren ergeben, und infolgedessen w
Papiere zu-
rückgehalten oder gar verloren.
Nachstehende Beispiele zeig
ng an vielen
Stellen diesen Papieren beigemes
Ein Bündel deutscher, in Ap:
rbeuteter Tage-
bücher wurde Tnde Juli in einem ;
r Ecke. liegend
gefunden. Der betreffende Offiz:
er demit an-
stellen sollte".
Kriegsgefangene in Lazaretten und Sarmellagern sind häufig nooh
im Besitz ilrer Tagebücher und anderer Papiere, die man ihnen nach
der Gefangennahme belassen hat.
Ein Uffz. fand deutsche Briefe, "aber keiner schien sie haben
zu woller", und deshalb warf er sie weg.
Es wird hervorgehoben, daß elle Papiere -Privatbriefe, dienst-
liche Befehle und Meldungen, Druckvorschriften, Handbücher, Zeitun-
gen - Nachrichten von hervorragenden Bedeutung ergeben, wenn sie von
geeigneten KrEften ausgewertet werden. U.a. hat sich aus Beutepa-
pieren in der letsten Zeit folgendes ergeben:
Die genaue Gliederung der deutschen Pz.Einheiten, die uns in
der westlichen Wüste gegenüberstehen;
deutsches Kampfverfahren für Pz.Einheiten, ein Dolument von
gräßterWichtigkeit;
genaue Beschreibung deutscher Pak, gleichfalls von grofer Wich-
tigheit;
geneue Beschreibung der Iage von feindl. Nachschublegern und
Hauptcuartieren in Libyen;
nähere Einzelheiten über Verluste der feindl. Sohifffahrt zwi-
schen Italien und. Tripolis;
wertvollste Angaben über Gesundheitszustand und Stimung der
feindl. Truppen.
Durch die viederholge Bekanntgabe des obigen Defehls En alle
Dienstgrade wird sich zweifellos eine fast augenblickliche Steige-
rung des Zuganges an Beutepapieren ergeben, deren Wert nicht hoch ge-
nug veranschlagt werden kann.
F.d.R.d.A.
e
66300
Heuptmann
14/-31
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DER REICHSPROTEKTOR
Prag, den 19,November 194l.
in Böhmen und Mähren
Nr. Z:H.B./41.
An
die Zentralverwaltung,
die Herren Abteilungsleiter I - IV,
sämtliche Gruppen
im H_a_u'S_e_i
Es wird nochmals auf den Erlaß vom 29.
September l94l hingewiesen, wonach sämtliche Schrift-
stücke, die von Herrn stellvertretenden Reichsprotek-
tor unterschrieben werden, wie folgt abzuschließen
sind :
Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
( Platz für die Unter-
schrift lassen
)
4 - Obergruppenführer
und General der Polizei.
Dieser Abschluß muß sich auch bereits auf dem Ent-
wurfe befinden, der von Herrn stellvertretenden Reichs-
protektor schlußgezeichnet werden soll.
Nachrichtlich:
An
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
X
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
q bepnert: bead.
Im Auftrage:
em.24n .Of 240.41
gez. Liebenow
te
=.$28.1
Beglaubigt:
Ne i40 Doy..
(oh, Belfi.
Fischer.
leodane .d.d.
Angestellte.
20.001Er/
[l/41



der Margarine den Anmeldesche:

Bezugsausweise K/B in der Zei

194l in den Ausgabestellen ab

Auf die Ausgabese

K/B werden je 5oo g Margerine

Die Bezugsauswed

in dieser Ausgabe nicht beliof

Ausgabestellen si

1) in Gross-Prag und im Bereic

wohnen :

Gregor Fr

König Het

Lippei tBe

Meinl Jul

Meinl JuJ

Meinl Jul

Mller Fr

Schuldes

Wohlrab I

Majer Luc

Konsunger

Meinl Jul

Meinl Jui

Meinl Juj

Nicderle

Pischel

Schöpl.
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III.Bezirk.
Lakosil Johann,Brückengasse 9
Meinl Julius A.G., Karmelitergasse 25
VII.Bezirk.
Groh Johann,Messestrasse 50
Birkmann Johann,Sommbergplatz 9
Herschmanek Marie,Schillerstrasse 12
Jelinek Franz,Messestrasse 23
Konsumgenossenschaft,Messestrasse,Ecke Winzerstrase
Konsumgenossenschaft,Sternbergstras e 13
Meinl Julius A.G., Belskystrasse 24
Meinl Juliùs A.G., Braunerstrasse lo
Meinl Julius A.G.,Sommerbergstrasse 42
Müller Franz,Langcmarckstrasse 20.
VIII.Bezirk.
Spatschck Otto, Am Heimgarten 1728
Balik Josef,Königsstrasse 137
Mcinl Julius A.G.,Künigsstras
Meinl Julius A.G., Primatorer
X.Boz
Jelinek Franz,Königsstrasse 5
Meinl Julius,A.G. Künigsstras
XI.Bez
Anderg Josef,Brünnerstrasse 5
Meinl Julius h,G.,Brünnerstra
Meinl Julius A.G.,Huttenstras
Meinl Julius A.G.,Lutherstres
Müller Josef,Huttenstrasse 80
W13
x, Zicrotin-Strasse 6
XII.Be
nosscnschaft,Bismarck
nosaenschaft,Gregrstr
ky Johann,Am Schwihan
lius A.G., Belgraders
lius A.G.,Bismarckstr
lius A.G.,König Georg
lius A.G.,Schwerinstr
uis H.,Schwerinstrass
uis H.,Schwerinstrass
XIII.B.
Meinl Julius,Bismarckstr-sse 14o
Meinl Julius A.G., Rostiler Platz 6o2
XIV.Bezirk.
Freaz Pospischil,Rumänischestrasse l4
Konsungenossenschaft,Taborerstrasse 31
Meinl Julius A.G., Taborerstrassc 28
XV. Bezirk.
Marek Emilie,Podolerplatz 527
Meinl Julius A.G., Muldenweg 3
Ie
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XVI.Bezirk.

Meinl Julius A.G., Bayerischestrasce 33

Meinl Julius A.G., Kinskystrasse 49

Meinl Julius A.G.,Pilenerstrasse 35

XVII.Bezirk.

Meinl Julius A.G., Pilsnerstrasse 183

XVIII.Bezirk.

Meinl Julius A.G.,Reichsstrasse 8

Meinl Julius A.G.,Reichsstrasse 217

XIX.Bezirk.

Bednarik Anna,Welwarnerstrasse,Ecke Scholinstrasse

Karnet Doris,Wokowitz,Kladnerstrasse 49

Kindler Beatrix,Dewitzerstrasse 34

Konsumgenossenschaft,Fliegerstrasse 44

Meinl Julius A.G.,Dewitzerstrasse 23

Meinl Julius A.G.,Fliegerstrasse 23

Meinl Julius A.G., Sandberg 41

Petz Gottfried,Scharkastrasse 37

nur dio oben näherbezeichn

gegennchme der Anmeldesche

Die Deutschen,

halten und dadurch den Rei

haben, sind nicht mehr ber

zu boziehen. Sie sind verr

mir zurückzugeben.

Die Bekanntgabc

descheine und die Aue

owle die Aurtor-

g an die Empfänger de

auf Rückgabe

lezugsausweise erfolgt

çende Bekannt.

ng in den deutschen ?

orates, die vom

Roichsprotektor in F

unlasst wird:
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"Reichshilfe tr Bautsche.
Dio Anmeldometeino'5 der Bezugsausweise ftt aie Roichshilfo
Ew und K/B #ind in der Zoit vom 28.ll..bis 4.l2.l94l in den
bekannten Anegabestellen abzugcben. Die iunfolgung der Margarino
erfolgt vom 16.bir 23.12.1941.
Personen, die'die Zulage-Fattkarte 25 erhaiten haben, sind
verpflichtet,-ihre Bezugsausweise dem zustandigen Oberlandrat
unverzüglich gurtckzugeben,Nichtbefolgung wird bestraft."
Ich bitte Sie, die Bewugsberechtigten trötz dieser
Bekanntmpchung in den Togeszeitungen auf diers Verteilung in der
üblichen Weiae'awfmorksrm zu machen und insbeewsßere d'rauf hinzu-
weisen, dass die Termino' für die Abgabe der itweldeschcine 5( 28.ll.
bis 4.12.1941)'und für die Ausgabe der' Margorina ( 16.bis 23.12.
194i).unbedingt einsuhaltan sind. Bezugsberechtigte können bei
vorübergehender Abwesenheit von ihrem Wohnsitz während der Tormine
anderen Deutschen die Bezugsausweise zur Erledigung der Anneldung
und gegebenenfalls cuch zur Abholung der Margarine übergeben.
Der Herr Reichsprotektor in Böhmen und Mähren hat
sich einverstanden erklärt, dcss die Oberlandräte den Umtrusch
der Bezugsausweise K/A ( für Kinder von 3-6 Jahren) in Bezuguaus-
weise K/B ( für.Kinder von 6-14 Jehren),'auch vor dem l.4.l942
vornehmen, Yalls der Antrogstcllor persönlich oder schriftlich
dahingehend vorstellig wird. In Be
esen Um-
tausch die Bezugsausweise der Kin
vom l.lo.
1935 bi8 31.3.2936 geboren sind w
ab, on den
0.
sie das 6.Lebensjahr vollenden. De
in in
meiner Dicnststelle, Zimmer 316,
e, die in
Prage kommenden Bézngrt euitJgter
Pür die Ausgcbestell
latt bei.
Die dort angegebenen Termine für
achnung sind
unbedingt einzuhrltan. :
Im Auftrege:
0
7 drnrt.
Frca
;
Hln.2
M.
5
F8N3
We sn.
A
819,i.
hre.14/f.
fda.e.d.
%
Lh.921h
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Der Reichsprotektor
Prag, den 17. November 1941
in Böhmen und Mähren
Z. Pers. I Bes.
..An die
Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"1
"
"
"
"1
Staatssekretärs,
"
11
"1
"
"
Unterstaatssekretärs,
" die Abteilungen I - IV,
" sämtliche Gruppen, einschliesslich Dienststelle für
das Land Mähren,
" den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
" den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
" den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
" den Herrn Arbeitsgauführer,
" den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag,
" den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn,
" den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,
" den Herrn Generalstaatsanwalt,
" den Herrn Oberfinanzpräsidenten,
" das Hauptamt der Deutschen Reichspost,
" die Parteiverbindungsstelle.
Betrifft: Ortsklasseneinteilung.
Auf Gzund des Gesetzes zur Anpassung des Ortsklas-
senverzeichnisses an die veränderten Verhältnisse vom
24.5.l940 (RBB.S.178) § 1 Absatz 1, kann der Reichsmini-
ster der Finanzen Orte, deren Wohnbevölkerung
500 Oo0 überschritten hat, der Sonderklasse,
100 000
"
" , der Ortsklasse A,
10 000
11
" , der Ortsklasse B,
3 000
"1
" , der Ortsklasse C
zuweisen, wenn sie bisher einer niedrigeren Ortsklasse
zugeteilt waren. Nach Mitteilung des Rcichsfinanzmini-
steriums ist es nur ermächtigt, die Ortsklasseneinstufung
neu
πl/4
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neu zu prüfen, wenn die für die Ortsklassen massgebenden

Einwohnerzahlen erreicht sind. Es finden grundsätzlich keine

Ortsklassenhebungen statt, wenn nicht die für jede Ortsklasse

festgesetzte Zahl an Wohnbevölkerung vorhanden ist. Die mir

vorgelegten Anträge auf Einweisung von Orten in die Ortsklasse

A müssen hiernach sämtlich vorläufig zurückgestellt werden,

da die Voraussetzungen für die beantragte Ortsklassenhebung

in keinem Falle gegeben sind. Den vorliegenden Anträgen auf

Einweisung in die Ortsklassen B und C wird nur insoweit ent-

sprochen werden können, als die für die betreffende Ortsklasse

festgelegte Einwohnerzahl überschritten ist oder es sich um

Anträge auf Zuweisung einer höheren Ortsklasse nach § 1 (Absatz

2 - 5) des Anpassungsgesetzes vom 24.5:1940 handelt.

Die Bestimmungen des § 2 des Anpassungsgesetzes vom ?' 5.

194o finden zur Zeit keine Anwendung. Erst nach Beendigung

der aussergewöhnlichen Verhältnisse können auf Grund dieser

Bestimmungen Ortsklassenhebungen beantragt werden.

Das jetzt noch gültige Ortsklassenverzeichnis für deutsche

Behörden im Protektorat Böhmen und Mähren vom 17.10.1939

(RBB.S, 3ol) mit den hierzu ergangenen Aenderungen, und zwar

vom l. Juni 1940 ab Ortsklasse B für Wsetin,

vom l. Oktober l940 ab Ortsklasse B für Jungbunzlau,

vom l. Oktober l940 ab Ortsklasse C für Holleschau,

findet bei der Berechnung der Ausgleichszulage für die

deutschen Bediensteten in der Protektoratsverwaltung_ ebenfalls

Anwendung. Da viele Ausgleichszulagenempfänger in Orten wohnen,

in denen sich keine Reichsdienststellen befinden, und dies

Orte entsprechend ihrer Einwohnerzahl in eine höhere Ortsklasse

gehören, beabsichtige ich, beim Reichsminister der Finanzen

für diese Orte die hiernach mögliche Einstufung in die höhere

Ortsklasse zu beantragen. Zu diesem Zweck sind von den Ober-

landräten zusammenfassend die erforderlichen Feststellungen

zu treffen und das Ergebnis nach beiliegendem Muster der

Zentralverwaltung bis zum lo. Dezember l94l zu melden. Ich bitte

die erforderlichen Feststellungen sorgfältigst und im Benehmen

mit den anderen Reiohsdienststellen und den Parteidienststellen

vorzunehmen.

Dadurch_

66296





die für die Führung des Krieges notwendig sind, nicht ver-

zichtet werden kann. Während des Krieges sind deshalb Er..

mittlungen

[l/41
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 2 

mittlungen in Form von Fragebogen nur in ünbedingt kriegs-

wichtigen Fällen anzustellen und die in Fragebogen ent-

haltenen Fragen auf die wirklich unerlässlichen Fest-

stellungen zu begrenzen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zum

Kriegsdienst eingezogenen Ehemänner im Geschäft, Betrieb

usw.. vielfach durch ihre Frauen vertreten werden müssen,

die weniger geschäftserfahren und schriftgewandt sind.

Ferner sind gerade in der gegenwärtigen Kriegszeit oft

Unterlagen, die für die Beantwortung der Fragebogen benö--

tigt werden, nicht immer greifbar. Es darf auch nicht

übersehen werden, dass bei den die Arbeitsplätze in der

Heimat einnehmenden Personen an sich schon eine starke

Überlastung herrscht. Es ist daher besonders darauf zu

achten, dass die tatsächlich notwendigen Fragebogen so

gemeinverständlich abgefasst werden, dass sie für die Be-

fragten ohnë besondere Schwierigkeit und ohne Inanspruch-

nahme fachmännischer Beratung verständlich sind. In der

Androhung von Strafen für den Fall unrichtiger oder unvoll--

ständiger Beantwortung muss die grösste Zurückhaltung geübt

werden.

Ich bitte um genaueste Beachtung und Bekanntgabe

an alle beamteten und nichtbeamteten Gefolgschaftsmitglieder.

In Vertretung:

gez. F r a n k

66292

Beglavhigt:

cmypny

Angestellte.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

I 1 c - 5570

Prag,den 3.November 1941

Ab_schrif t_!

An den

Herrn stellv.Ministerpräsidenten

in__P_r_a_g

Betrifft:

Kenntnis der deuts

Bediensteten der a

Bezugi

-

Anlage:

-

Die öffentlichen B

und die ihn

sich bis 3l.

3.1942 eine:

erziehen.Da

ich jedoch

1/2jährigen

Bestandes d

eichender Ge-

legenheit zi

tnisse der üb-

rigen Bedie

ind,muß ich nun-

mehr entspr

lichen öffent-

lichen.Bedi

Llen,dass mir

bis 30.6.19.

ser jenen des

höheren Dienstes und den ihnen gleichzubewertenden Funktionären

der Nachweis erbracht wird,dass sie die deutsche Sprache soweit

beherrschen,um sich einwandfrei verständigen zu können,Gelingt

dieser Nachweis nicht,ist mit Pensionierung bezw. Entlassung vor-

zugehen.Ich bitte mich von Ihren Verfügungen binnen l4 Tagen in

Kenntnis zu setzen.

Im Auftrage:

gez.Dr.v.Burgsdorff

}

/. 24170.4

Il %



46

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, 0en 1.November 1941.

Nr. Z: HB/41.

An

die Zentralverwaltung,

die Eerren Abteilungsleiter I - IV,

alle Gruppen,

die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn.

Betrifft: Zwiscnenbescheide.

Dem liorrn Staatssekretär ist es aufgefallen, dass zu

wenig mit Zwischenbescheiden gearbeitet wird. Ich bitte,in je-

dem Falle, in den einer Gesuchsteller nicht in kurser Zoit go-

antwortet werden kann, den linsender zunächet einen "Zwischen-

bescheid" zu erteilen. fierzu können vorgedruckte Fostkarten

bei der Zentralverwaltung (Wirtschaftsstelle) angeforiort ver-

don.

Machrichtlich.

An dao büro dus Herrn Reichspre vdletors,

W/h

an das büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaati ckr ärs.

Im Auftrage.

gez.Liebenow.

him bryeug.

Beglaubigt:

U

L 51m0.

Angestelite.

IC/m



ABSCHRIFT.

Der Reichsminister und Chef

Berlin V 8, den 1.Novombor 1941

dor Reichskanzlei.

Rk. 15878_A.

An

die obersten Reichsbohërden,

die Landesregierungen,

die Herren Reichsstatthalter.

Der Führer hat mit Rücksicht auf Cie zu Beginn des

Vinters vorübergehend gchwierige Versorgungslage eine erheb-

liche Einschrinkung des Personenverkehrs angeordnet. In Vor-

folg dieser Anordnung hat der Reichsminister für Volksauf-

klärung und Propaganda im Einvernehmen mit üem Reichsverkehrs-

minister über dic Deutsche Kongreß-Zentrale den in Frage

kommendon Stellen Cringend cmpfohlen, die für den Monat Novem-

ber angesetzten Kongresse, Tagungen usw. abzusagen.

Im Auitrage des Führors bitte ich, Tagungen aller

Art, die für den Monat November bereits festgesctzt oder c-

plant sind, auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Gugen die

Abhaltung von örtlichen Tagungen bestehen keine Bedenken.

Ich bitte, für den dortigen Geschiftsbereich das

Erforderliche umgehend zu veranlasscn.

gez. Dr.Lammers.

LC
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z. HB/41.

Prag,den l7.November i94i.

Anschriftlich an:

die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I '- IV,

sümtliche Gtuppen,

die Dienststello für das Land Mährer in Brünn,

die Herren Öberlandräte in Böhmen und Mähren,

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Nachrichtlich an:

Im Auftrage:

gez.Licbenow

288

Beglaubigt:

Fisihr.

Angestellte.
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Prag, den 31.Oktober 1941.
Nr. I 1 d = 6310
An :
a
die Abteilungen I - IV
b
die Zentralverwaltung
0
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn
d) die Gruppen
nachrichtlich:
e
das Büro des Reichsprotektors
f
das Büro des Staatssekretärs
g
das Büro des Unterstaatssekretärs
h
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
i
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
k)
den Wehrmachtbevollmächtigten
Betrifft: Unterricht der Oberlandräte über
Maßnahmen der Protektoratsverwaltung.
Die Oberlandräte haben sich schon mehrfach
darüber beklagt, dass sie nicht oder verspätet'von
Maßnahmen fn Kenntniss gesetzt werden, die im Bereich
der Protektoratsverwaltung vom Amt des Reichsprotek-
tors oder von kommissarisch eingesetzten Behördenleitern
der autonomen Verwaltung veranlasst worden sind, und
dass sie deshalb nur mangelhaft ihrer Aufsichtspflicht
gegenüber der autonomen Verwaltung nachkommen und
möglicherweise bei der Ausübung ihres Aufsichtsrechts
im Gegensatz zu der allgemeinen Linie kommen können.
Es ist durchaus unerwünscht, wenn die Oberlandräte
erst von nachgeordneten Protektoratsbehörden über
Maßnahmen deutscher Dienststellen unterrichtet werden.
Ich bitte daher die Oberlanäräte rechtzeitig
von den bei der Protektoratsverwaltung veranlassten
7
grundsätzlichen Maßn
1. 70172.47
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i) Den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD

z.Hdn. v. H-Oberführer N a u m a n n - o.V.i.A. - Berlin-Grunewald

j) den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD

z.Hdn. v. i-Oberführer Reg.-und Kriminaldirektor D a m z o g - o.V.i.

Posen,

k) den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD

z.Hdn. v. H-Staf. W i 1 l i c h - o.V.i.A. - Danzig,

T

Be

1) den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD

z.Hdn. v. i-Stubaf. Reg.-Rat Dr. C a n a r i s - o.V.i.A. - Königs-

berg.
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Der Reichsprotektor in Böhmen uni Mähren Prag, den 29.10.1941.

Tgb.Nr. B.d.S. TV 8817/41

An

a) die Abteilungen I - IV,

igspolizei

rs,

cretärs

=

el.d

In Vertretung:

gez. Frank ,

Staatssekretär.

πC/
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Abschrift.

Chef H Rüst und BdE.

Berlin, den 1. Oktober 1941

Nr. 303.9.41 AHA/Ag K/M VI b

An

pp.

nachrichtlich

V.O. beim Reichsverkehrsministerium.

Betr.: Unbefugter Ankauf von Kfz. im Reichs-

gebiet und in den besetzten Gebieten.

Es mehren sich in letzter Zeit die Fälle, in denen

entgegen den klaren Bestimmungen und immer wieder erlassenen

Verboten wiederum Kfz. der Wirtschaft im Reichsgebiet und den

besetzten Gebieten von Dienststellen der Wehrmachtteile und

anderen hierzu nicht befugten Bedarfsträgern auf Grund des

R.L.G. ausgehoben (angekauft) werden.

Durch solche eigenmächtigen Handlungen we.

ge der Wehrmacht und Wirtschaft empfindlich ges

geordnete Planung in der Bewirtschaftung des Kr

bestandes sabotiert.

Die W.Kdos werden ersucht, mit aller Schä:

fugten Ankäufe zu unterbinden und in jedem Einz

verantwortlichen Dienststellen oder Personen an

Rüst und BdE AHA/Ag K zu melden.

gez. v. Schell.
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-

Anstelle der politischen Behandlung einzelner Probleme in

den Verwaltungsberichten hat in Hinkunft jeder Oberlandrat

monatlich einen kurzen politischen Lagebericht über sein

Gebiet zu erstellen und mir denselben zusammen mit dem Ver-

waltungsbericht vorzulegen. Eine Versendung dieses politischen

Lageberichtes an andere Stellen hat zu unterbleiben.

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mahren

Mit der Führung der Geschafte beauftragt:

gez. H e y d r i c h

4 - Obergruppenführer und General der Polizei

Beglaubigt:

Shid

Kanzleiangestelite

USS

60380

elo.d

12410
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Prag, den 23. Oktober 1941

ZEVLSALVERWAITUNG

Nr. Z.: HB/41.

An die Zentralverwaltung

an die Herren Abteilungsleiter I - IV,

an sämtliche Gruppen.

Kantinenpächter Riedl hat Anweisung erhalten,

alkoholhaltige Getränke nur in der Zeit von l2 - l4 1/2Uhr

und nach allgemeinem Dienstschluß, d.i. an Werktagen ab

16.3o Uhr, an Sonnabenden ab 14 Uhr, auszugeben.

Nachrichtlich:

an das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

gez. Liebenow

Beglaubigt:

4

tisctior.

Ibennert: bnday

Angestellte.

Alm 5n Q. bri. h

*

2α d10.11.

/. 5177.47.

TC/m
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A b s c h r i f t

Oberkommando der Wehrmacht

Berlin, den 23.Oktober 1941

59 B 1

912/41

WV (Xa)

An

OKH mit 1 N.A.

OKM mit 2 N,A.

RdL u ObdL mit 2 N.A.

Betr.: Abänderung des Dicnstreiseausweises.

Vom Reichsbankdirektorium, den Grenzwechselstellen, sowie

den Wehrmachtdienststellen vird häufig, darüber Klage geführt,

daß bei Auslandsrcisen d'c Dienstreiseauswcise keine Vermerke über

die mitgeführten Geldmittel enthalten.

Um vor jeder Dienstreise die Prüfung der Frage sicherzu-

stellen, ob ein Vermerk üher etwa mitgeführte fremdländische Geld-

mittel aufgenommen werden muß, wird es für erforderlich ;ehalten,

die vorgeschriebenen Formblätter mit einem entsprechenden Vor-

druck zu versehen. Es wird deshalb gebeten, auf die verschiedenen

Dienstrciseausweise noch folgenden Vermerk drucken zu lassen:

Der Inhabcr des Ausweises ist berechtigt,

im Rahnen der Wehrmachtzahlungsregelungen

folgende Geldbeträge mitzunehmen:

(Nur bei Auslandsrcisen ausfüllen!)

Reisekosten..........................

Gebührnisse...........................

Sonstige Geldmittel: .................

Die deutschen Bankanstalten werden von der Reichsb: nk

angewiesen werden, Umwechslungen nur vorzunehmen, wenn dieser

Vordruck im Dicnstreiseausweis ausgefüllt ist. Das Oborkonmando

der Wehrmecht bittet, den Wechseletazlan der Wehrmuoht in susser-

deutschcn Gebieten die gleiche

Un Mittuilung des Teran

Der Che:
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, den 8.November 1941

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Abt. II a A2:61a Nr.6240/6247/1

Betr.: Abänderung des Dienstreiseausweises.

Anliegende Abschrift der Verfügung

OKW

9241

WV (Xa) vom 23.10.194l mit der

Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Für den Wehrmechtbevollmächtigten

Der Chef des Generslstabes

I.A.

ATFri2nsdn

Oberstleutnant und Adjutant

8

1. 7/7747

Verteiler:

3 "

Hausverteiler

Ho.



L
DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen wnd Mähren
Nr. Z.- Verw, I
Prag,den 23.0ktober 1941.
An
die Herren Oberlandr tc,
alle G r u ppe n.
:sch dur Giiederungsverordnung vom l8.Sep-e
tember l940 gliedert sich die Behörde des Reichsrrotek-
tors u,a. in eine Zentralverwaltung und 4 Abteilungen.
Trotzden gelangen auch heuto noch Schreiben, die für
die Abteilung IV bestimnt sind, mit der insehrift
Gruppe Kulturpolitik in den Geschäftsgang. Da die Ab-
teilung IV viederun in 4 Gruppen -darunter dio Gruppe
IV,2 Propaganda, Kulturpolitik usw.- aufgeteilt ist,
crschweron derartig falsche Anschriften den Geschäfts-
gang. Ich bitte, in Zukunft bei den Anschriften den
@liederungsplan zu beachten.
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass
die Bezeichnung "c r u p p e
Z" nicht dem Gliederwge-
plan entspricht. bie Dionstbuseiolnung ist "Zentrel-
vorvaltung".
Nechrishtlich:
in
das Diro dcs Herrn Reichsprotektors,
das Büro des Horrn Staatssekr tins
4
das Büro dvs Herrn Unteretaatssokrctärs,
den Herrn Wehrmaehtbevolluüchtigten,
I fermert: leneang
den Hoirn Befehlshaber der Ordnungspelizei,
Tm241m Q 24.11
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
die Parteiverbindungsstelle.
ust'my l6'h
24.79. Qre.25142025.$
Im Auftrege:
Lf deodam c.d.
gez.Liebenow
Beglaubigt:
Liacler
23/00. 47.
Angestellte.
Ie/41
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-  -
ten Zantialbahörden, ir ihrem Wir-
záhlaví, za■ídily v oberu své p■sob-
kungsber iche zu veranlassen, dass im
nosti, aby se v písemném i ustnim
schriftlichen und mündlichen Verkchr
styku s Üst■edníai svazy a jejich
nit den Zentralverbändon und doren
složkami, které sdružujf jak n■meaké,
Untergli dorungen, die sowohl deut-
tak i ■ecké podnikatele a podniky,
scla als auch tschechische Unternohmer užívalo výlu■n■ jazyka n■meckého ne-
und Unternahmungon zusammenfasson,
ho n■meckého a ■eského.
ausschliasslich die deutscho odcr die
doutschs und tschechischo Sprache ge-
braucht werde.
Als Zentralv:rbände in Siung
Üst■edními svazy
diesgs Runcschreibens sind die auf
hoto ob■žníku jsou vrcl
Grund der Rügierungsverord rungen Slg.
sace ■ízeného hospodá■

1r. 158/1959, 206/1939, 114/1941 und
na základ■ vládních na
185/l94l und dar diose abändarnden,
1959 Sb., 206/1939 Sb.
orgätzendon und durchführendei Vor-
a 183/1941 Sb. a p■edp
iten Spitzenorgani-
doplžujících a provád■jících. Jsou
kten Wirtscieft zu
to:
d dies:
der Industrie für
1. ■ot■ední svaz · rúmyslu pro ■echy
,
a Moravu,
des Hendels für
2. Úst■ední svaz obchodu pro Cechy
n,
a Moravu,
dos Handwerks für
3. Üst■ední svaz ■emesla pro Cechy
Böhmen und Mähren,
4. Zentralverband der Freadonver-
kahrswirtschaft für Böho. und
Mähron,
5. Zentralvorband des Verkehrs für
Böhnon und Mährin,
6. Böhaisch-Mährischer Verband für
Vich, Flaisch und Fische,
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7.Böhmisch-Mährisch:r Verband für

7, Çeskomoravský svaz

Milch und Fette,

tuky,

8. Böhmisch*Mährisoher Verband für

ε. ■eskomoravský svaz

Hopfen, Malz und Bier,

slad a pivo,
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag, den 21.Oktober 1941

Nr. Z : H.B./41

An die Zentralverwaltung.

An die Herren Abteilungsleiter I - Iv.

An alle Gruppen.

Nachdem seit einigen Tagen die Diensträume geheizt wer-

den, dürfen die ausgegebenen elektrischen Heizöfen nicht mehr

benutzt werden.

Ich habe Anweisung zur Einziehung der elektrischen Öfen

gegeben.

Nachrichtlich:

f291r

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

"

"

11

"

11

Staatssekretärs

11

11

11

"1

11

Unterstaatssekretärs.

gez. Liebenow

Beglaubigt:

Fischer.

Angestellte.

ler btanng

2.a.d.

b eyn0.on.

(e
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Prag, den 20. Oktober 1941.

J1 TI 1)

1) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Unterstaatssekretär.

4-Obergruppenführer Heydrich beanstandet, dass die Beamten

und Angestellten des Amtes des Reichsprotektors die Dienst-

stunden nicht einhalten. Der Herr Staatssekretär lässt Sie

bitten, durch eine entsprechende Anweisung und durch die

Einführung von scharfen Kontrollmassnahnen dafür zu sor-

gen, dass die Dienststunden genau eingehalten werden und

dass vor allem der Arbeitsbeginn pünktlich erfolgt.

1.

Oberregierungerat,

2) Z.d.A.

IT4



65

P:eag,den 15. Oktober 194).

DER R ICHSPROTAKTOR

in. Bühmen und Mähren

Nr.Z_HB/41

Vertraulich!

die Zentralverwaltung,

die Abteilungen I - IV,

die Dienststelle für das Land M hren in Brünn,

sämtliche Gruppen,

sämtliche Oberlandräte

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

s Büro des Herrn Unterstantssekretärs

•

:

fft: Veröffentlichungen in der Presse

Ein Einzelfall gibt mir Veranlassung anzuordnen,

ressenachrichten und Pressenitteilungen über Angehörige

imts des Reichsprotektors oüer nachgeordneter Dienststel-

vor ihrer Veröffentlichung dem Leiter der Abteilung

urpolitik vorzulegen sind.

Ich bitte diese Anordnung genauestens zu beachten.

In Auftrage:

gez. Liebenow

Beglaubigt:

fischer.

$\ 

Angestelite.

figr

 79170.47

T



Prag 9.10.1941
99
Der Cuisheber der Sicherhalspolizei
frlap
C. des SD in Preg
1X.1941
Bis
918/10
Meldung:
Zur Sache befragt habe ich zu melden,daß der Hauptstrom
der zum Dienst ersch
X
gegen 1/2 9 Uhr wied
Ligabe an 340s
Schwierigkeiten in d
aing Gahre
da die gesuchten Per
zu finden ist.Die le
jon bodrag
Überlandrat Prag zu
bai.
meldet wurde.Eine Kc
leicht durchführen,w
*
wird und vorn am Hau
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Der Reichsprotektor

Prag, den 17. Oktober 1941.

in Böhmen und Mähren

III 4/ 1a 2044 = 4

gr0/r

4

An

das

Büro des Herrn Reichsprotektors

11

"

11

11

Staatssekretärs

"1

I1

11

"1

Unterstaetssekretärs

die Zentralverwaltung

"

Abteilu

sämtliche C

die Diensts

den Arbeits

11

Befehls

11

Befehls

den Vertret

die Parteiv

11

Oberlar

den Kuratoi

"

il

"1

Oberfir

11

Oberlar

le.



it die Einführung der

Lieferung einer besti

zeichen ohne jedesmal

)auerbeziehers wird be

: von 5 K erhoben.

Im Auftrag

gez. Dr. Hroch

-

Beglaubigt:

7 befnert:benca..

Tm 20pe O 2011

CL

ti.25715.

i ddar.e.d.

FPostasistent

/

L0y 10.47.

66268
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr. I 3 g - 1412/6585

Abschrift.

An den Herrn

/

Präsidenten des

Statistischen Zentralamts

in P r a g VII

Ws

B■lskystraße 2

Betrifft: Genehmigungsverfahren von statistischen Erhebungen

Das bisherige Verfahren der Genehmigung von statisti-

schen Erhebungen bedarf einer grundsätzlichen Aenderung. Ich häbe

mich bisher lediglich darauf beschränkt, mir über jede genehmigte

Erhebung eine beschleunigte Mitteilung zugehen zu lassen, so daß

ich noch in der Lage war, gegen die Genehmigung Einspruch zu er-

heben. Lediglich die wichtigsten Erhebungen sind schon vor der

Erteilung der Genehmigung mit meinem Sachbearbeiter Regierungsrat

Dr. W i r t h durchgesprochen worden.

Mit sofortiger Wirkung bitte ich künftig jede Erhebung

ohne Rücksicht darauf, ob es sich um eine eigene Erhebung des

Statistischen Zentralamts oder um eine "fremde" Erhebung handelt,

meine Genehmigung in der Weise einzuholen, daß, soweit es sich um

Frhebung der Industrie handelt, als Verbindungsmann Dr. D  • r a n

s k y , für alle übrigen Erhebungen Dr. B e h r e n s von dem

Erhebungsprogramm und von dem Fragebogen Kenntnis erhält. Diese

beiden Herren legen mir auf dem schnellsten und kürzesten Wege

die zu genehmigenden Fragebogen wöchentlich, sobald es sich um

ganz besonders eilige Sachen handelt innerhalb einer Frist von

drei Tagen vor. Dr. Dobransky und Dr. Behrens werden die zustän-

digen Sachbearbeiter im Statistischen Zentralamt sofort von neiner

Entscheidung in Kenntnis setzen.. Erhebungen, gegen deren Durch-

führbarkeit Ihre Sachbearbeiter Bedenken haben, und die schon von

Ihnen abgelehnt werden, sind mir durch Dr. Dobransky und Dr. Beh-

rens nicht bekanntzugeben.

Künftig bedürfen Ihrer Genehmigung alle Erhebungen,

die neu durchzuführen sind, d.s. alse alle neu einzurichtenden

Erhebungen und alle periodischen Erhebungen. Ich bitte daher,



69

die zuständigen Wirtschaftsverbände von dieser Entscheidung sofort

in Kenntnis zu setzen.

Es ist selbstverständlich, daß mir jedes Erhebungspro-

gramm in deutscher Sprache vorzulegen ist. Falls die Antragstel-

ler das Erhebungsprogramm nur in tschechischer Sprache oder ohne

die deutsche Fassung des Erhebungsvordruckes vorlegen, haben

sich diese Antragsteller die dadurch entstehende Verzögerung

selbst zuzuschreiben. Art. I, § 9 der Regierungsverordnung Nr.

186 vom 28.3.1940, SdGuV. bleibt von didser Regelung unberührt.

Vorstehende Abschrift übersende ich unter Hinweis auf

meine Erlasse vom 28.8.1939, I 1 d - 8102 und vom 7.3.1940,

I 1 d - 174, wonach reichseigene Behörden, Dienststellen und

Körperschaften des öffentlichen Rechts die Genehmigung von sta-

tistischen Erhebungen unter genauer Bezeichnung des Sachgébiets

bei der Gruppe I 3 g zu beantragen haben und mit dem Bemerken,

daß diese Regelung mit Rücksicht auf die Forderungen der Abwehr-

stelle notwendig geworden ist. Ich bin genötigt, künftig gegen

Verstöße im Benehmen mit der Abwehrstelle mit gröRter Schärfe

vorzugehen, und zwar unbeschadet, ob die Einholung der Genehmigung

von deutschen Dienststellen oder von Dienststellen der autonomen

Protektoratsverwaltung versäumt wird.

2

Die nachgeordneten Stellen bitte ich entsprechend zu

unterrichten.

Im Auftrag:

A

gez.Dr.v.Burgsdorff

An

a) die Gruppe Wirtschaft

b)

1*

st

Ernährung und Landwirtschaft

c)

i

"

Preisbildung

d "

vt

Arbeits= und Sozialangelegenheiten

Nr. I 3 g - 1593/5507

Prag, den 6.November 194l

Vorstehende Abschrift eines Schreibcns an den Präsiden-
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3

ten des Statistischen Zentralamts in Prag und an die Gruppen

Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft, Preisbildung und

Arbeits= und Sozialangelegenheiten bringé ich zur Kenntnis mit

der Bitte, etwa nachgeordnete Stellen entsprechend zu unter-

richten.

Im Auftrag:

An

gez. Dr. Fu c h s

a) die Herren Abteilungsleiter I bis IV

Beglaubigt:

b) sämtliche Gruppen (mit Ausnahme

oha

der Gruppen Wirtschaft,Ernährung ünd

Angestllte

Landwirtschaft, Preisbildung und

Arbeits= und Sozialangelegenheiten)

die Herren Oberlandräte (an die

Oberlandräte in Mähren d.d.Dienst-

stelle für das Land Mähren in Brünn)

Nachrichtlich an:

a) das Büro des Herrn Staatssekretärs

6)

i2

"9

ve

v

Unterstaatssekretärs

c) den Leiter der Parteiverbindungsstelle

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

d) den Leiter des Wirtschaftssonderkommandos

beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei

Obersturmbannführer S o w a

Kriminalpolizeileitstelle Prag

Prag II., Karl Maria v.Weberstr. 7

e) die Abwehrstelle

1a

.dd

b. s51m47
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Abs c h ri f t.

Der Oberlandrat ir Prag

Prag, den 3.lo.1941.

Nr.II/802400/41.

An

1) alle deutschen Dienststellen

2) die Kreisleitung der NSDAP in Prag

3) die Kreiswaltung der NSv in Prag

4) alle Ortsgruppen der NSDAP, Zellen- u.Blockleiter über die

Kreiswaltung der NSv

5) alle Ausgabestellen (deutsche Kaufleute und NSv-Ortsgruppen.)

Betrifft: Reichshilfe für Deutsche. 4.Ausgabe der Margarine.

Anlagen : 2( für Ausgabestellen ).

Die 4.Ausgabe von Margarine auf die Abschnitte 4 der

Bezugsnachweise der Reichshilfe für Erwachsene (Ew) und für Kinder

von 6-14 Jahren ( K/B ) erfolgt in der Zeit vom 4.1l.-ll.ll.4l.

Bezugsberechtigt sind die Deutschen, die zur Bestellung

der Margarine den Anmeldeschein 4 der Bezugsausweise Ew ( rot -

für Erwachsene ) und den Bezugsausweis K/B (blau - für Kinder von

6-14 Jahren) in der Zeit vom 17.-23.Oktober 1941 in den Ausgabe-

stellen abgeben.

Auf die Ausgabescheine 4 und die Bezugsausweise Ew und

K/B werden je Soo gr Margarine ausgefolgt.

Für die Bezugsausweise K/A (grün - für Kinder von 3-6

Jahren) wird in dieser Ausgabe keine Margarine ausgegeben.

Die Ausgabestellen sind dieselben geblieben, wie bei

der 3.Ausgabe. Auf das Verzeichnis der Ausgabestellen in meinem

Rundschreiben vom ll.8.1941 Nr.II/8o24oo/4l verweise ich.

Ich möchte ausdrücklich nochmals darauf aufmerksam ma-

chen, dass nur die oben näherbezeichneten Ausgabestellen zur Ent

gegennahme dieser Anmeldescheine 4 berechtigt sind.

Ich bitte Sie, die Bezugsberechtigten auf diese Vertei-

lung aufmerksam zu machen und insbesondere darauf hinzuweisen,

dass die Termine für Abgabe der Anmeldescheine 4 bei den Ausgabe-

stellen (17.-23.lo.l94l) und für die Ausgabe der Margarine (4,ll.-

ll.ll.l94l) unbedingt einzuhalten sind. Bezugsberechtigte können

bei vorübergehender Abwesenheit von ihrem Wohnsitz während der

Termine anderen Deutschen die Bezugsausweise zur Erledigung der

Anmeldung und gegebenenfalls auch zrr Abholung der Merga-i-

ben. Bezugsberechtigte, die die Termine trotzdem versäumen, ge..

der Zuteilung verlustig. Eine Terminverlängerung für die Anmeldung

bezw. die Belieferung aus Restbeständen kann diesmal in keinem

LC/41

Falle gewährt werden.
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- 2 -

Für die Ausgabestellen füge ich ein Merkblatt bei.

Die in diesem Merkblatt angeführten Termine für die Anmeldung

und Abrechnung sind unbedingt einzuhalten.

Nachsatz für die Ausgabestellen:

Die Restbestände aus der

mir bei der Ablieferung der Anmelde

von mir ausgestellten Bescheinigung

1 bengrert : t.

Fen 20/1v.

idodamg
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag,den 7.Oktober 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. Z: HB/41.

An

die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

sämtliche Gruppen im Hause,

die Dienststelle für das Land Mähren in Bri

Betrifft: Umstellung auf Normalschrift.

Nach dem Erlaß des Reichsministers 

10. September 194l - VI d 244 VI - 41 hat der

4407

ehaltung des "g" in der Normalschrift angeordnet. Bei

Verwendung großer Buchstaben soll das "ß" jedoch als

geschrieben werden.

Die nachgeordneten Behörden sind hiervon in geeig-

r Weise - etwa bei Dienstbesprechungen - zu unterrichten.

Von einer Veröffentlichung ist abzusehen.

richtlich:

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaétssekretärs,

an den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

an den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

an den Herrn Leiter der Parteiverbindungsstelle,

an den Herrn Arbeitsgauführer,

an den Herrn Oberfinanzpräsidenten.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

Ibpre: breaip

Beglaubigt:

ln13/10 Q 13.10

tischer.

be.19U5 81010

Angestellte.

ideodac...d.d.

/ 1:/70.47.

$\C/4$
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kelt.Es soll dadurch vermieden werden, dass jede Dienst-

stelle in den besetztcn Gsbieten gcfort mit vielen Heimat-

kaseen Vorschüsse abzuwickcin hat, weil das erfahrungsge-

mäss zu grossem Schriftwechsel und zu einer er.

lestung der neuen Dienststelle führt.

Die Gefolgschaftsmitglieder, die von Krös

Marsch gesetzt werden, erhalten durch die Inter

Ordensburg oder unmittelbar durch die Amtskass

ministeriums für die besetztcn Ostgebiete einer

chen Vorschuss von 500 RM in Reichskreditkuss

Dieser Vorschuss ist von der neuen Dienststell

sekosten ab Krössinsee und auf die Beschäftigungsvergutung

der Gefolgschaftsmitglieder anzurechnen und der Amtskasse

des Reichsministeriums zu erstatten.

Bei_der bezeichneten Regelung ist es nicht erforder-

lich, Cass die Gefolgschaftsmitglieder von ihren Heimatbe-

hörden Vorschüsse empfangen, die über die Reisekostenver-

gütungen für die Zureise nach Krössinsee hinausgehen.……

Ich bitte, nach diesen Richtlinien zu verfahren und

die E

Reisekostenvorschüsse der in die

beset

rdneten Gefolgschaftsmitglieder

jewei

eichsminister für die besetzton

Ostge

auchstrasse l7/l8, anzufordern.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

66262

Beglaubigt:

7

iSC

:

Angestelite.
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag, den 3.Oktober 1941.

Nr.Z:HB/41.

An

die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I-IV,

sämtliche Gruppen im Hause.

Betr.: Geschäftsverkehr.

Gibt eine Gruppe einen Vorgang an

Gruppe zur Mitzeichnung, so hat sie die

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Fiscter.

Angestellte.

Ie/m
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Abteilung Verkehr

Prag, den 30. September 1941.

III/A - BV 600/o2

WyhM

Die Gruppen Eisenbahnwesen, Strassenverkehr, Wasserstrassen

und Schiffahrt und Post erhalten auf Grund früher erteilter

Gen

von

dem

Rei

Beti

tell

Bah

fah

nun

ost, den Strassenverkehr und die

ahrt behandelnden Angelegenheiten,

'gelegt werden.

in III/2 und III/3 erhalten in ihrer

Wasserstrassenbevollmächtigte Ver-

In Ziffer 2 des Erlasses des Herrn

. l94l wegen Vorlage der Eingänge

er des Reichsprotektors sind diese

lähnt. Ergänzung erscheint angezeigt.

Dem Herrn Unterstaatssekretär

vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung.

Muco

[Ctn



45.a
fmetged .O neh ga
4./10
TII - BA POo OS
o Matpbntir
uf fiafa my me bio m  an
to puril ll me amau rainan hyatan
ariraal, mn au ip bis per baer
Mo fuipng pellev amte mcp balepes
paba Iyauvaalf Mrarig kaithn ove Wey
hil fur si ptitifh Miprinp fer Mi
autpauveu
2e b  2 Mawva pifeu.
t0
JNON 99O
0
MOTAOLG
9B
GBO1STOUO5On
6
nOb
tesegate nefletetenottteogeroie br
led
debnottented netetanelbeddeogadoiel bau
broe
bne eans
VE TOATSOM 
A2
B0G
e emtredeknleerrion
da mield mudr aheriels
neaetb
merisede dob
C
QU EON
BpoTTA-p
oE
70/v0.47
obe nb d nei 
 Bn deevde no
Veot eie bow nendeE eib rodd
NeeTeeonseTpeg
ared
tidod bi Renartetseaal
60200
.nefrow
B   
1
rexdi mi metCadite E\E
errd reb rodied etd
BTSOHOCRSERBTE ZUNCAA LEABRTENLUEECRRONOTTISOTPTNSSAOM
AUA
JU
SSAS UCAEMIREBOEgGE HSLM
TTadredtfnz Mercsaamlnos
WAN
NWNABTOnL ADU S JONT MCNOS HONTEG O BAHE
HAJAA
eesis brie eiotletorgedolef aeb fetexdfevflete nrteH aeb ne
MRARA
gleaogne dateroene gnuanägrd tadwte tdotn medoesdrfdoetev
TEtexxeeetaeteretal strel med
gnmttter ha sadgnetndanel ar edd teb dim negelusrov
ome



76

Prag, den 29. September 1941.

Herrn v. Burgsdorff.

Entsprechend der der Zentralverwaltung unter dem 27.d.Mts.

- Zeichen Nr. RP.Z von 4-Obergruppenführer Heydrich gege-

benen Weisung bitte ich in Bezug auf die Behandlung der Ein-

gänge was folgt sicherzustellen:

1. Sämtliche Eingänge der Zentralverwaltung sowie der Ab-

teilungen I, II, III und IV werden zweimal am Tage - und

zwar 10.00 Uhr vormittags und 15.00 Uhr nachmittags - in

Sondermappen, die nach Abteilungen getrennt zu halten

sind, 4-Sturmbannführer Pommerening bezw. seinem Beauf-

tragten (Zimmer 213 und 214) durch einen Sonderboten zu-

geleitet. Eilige oder wichtige Vorgänge sind sofort

vorzulegen.

2. Die bei Ministerialdirigenten Fuchs anlaufenden Ver-

schlußsachen werden bei Regierungsoberinspektor Härle,

die Verschlußsachen der Gruppe Post bei Postamtmann

Rungstock und die bei der Gruppe Verkehr eingehenden

Verschlussachen bei Herrn Präsidenten Danco eingetragen

und alsdann zu den gleichen Terminen ½-Sturmbannführer

Pommerening bezw. seinem Beauftragten persönlich über-

geben. Eilige oder wichtige Vorgänge sind sofort vorzu-

legen.

3. Die für den Reichsprotektor und sein Büro bestimmte Post

wird ø-Sturmbannführer Pommerening unmittelbar zugestellt.

Sturmbannführer Pommerening übernimmt es, die persönliche

Post des Reichsprotektors auszusondern und dem hierfür

bestimmten Beamten oder Angestellten auszuhändigen.



18a
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Die interne Abzeichnung der Schriftsachen erfolgt

mit der Paraphe "Hy." mit Grünstift.

In Vertretung:

gez. Frank,

Staatssekretär.

Binen

Beglaubigt:

mudr

aa

Kanzleiangestellze.

2.

66257
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Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 24.September_1941

II A 1 Nr. 193 V/41-150-.

DaSlaais■ekretärs

1re dsprotektor

in Buhmen und mähren.

An

Eing.:

2. OKT. 1941

heitspolizei und des SD,

Tgb.

b) die Staatspolizei(leit)stellen,

c) die Kriminalpolizei(leit)stellen u. staatlichen Kriminal-

abteilungen,

d) die SD-(Leit)Abschnitte,

e) die Grenzinspekteure I - III,

f) die Führerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg,

g) die Grenzpolizeischule in Pretzsch/Elbe,

h) die SD-Schulen Bernau und Fulda,

i) die Sicherheitspolizeischule in Fürstenberg/Meckl.,

nachrichtlich: an

k) die Adjutantur des Reichsführers-/ und Chefs der Deutschen

Polizei in Reichsministerium des Innern,

1) die Höheren - und Polizeiführer,

m) die Amtschefs, Gruppenleiter u. Referenten des Reichssicher-

heitshauptamtes.

Betrifft: Normalschrift.

Im Anschluß an die RdErlasse vom 15.4,

1941 - II A 1 Nr..193 V/41-160 - übersende

Anlage mit der Bitte um Kenntnisnahme und B

schrift eines RdErlasses des Reichsminister

vom 10.9.194l - VI d 244 VI/41 - 4407 - bet

auf Normalschrift.

Im Auftrage:

gez. Dr. Schweder.

und

Beglaubigt:

mm

Kanzleiangestellte.

Rc

2.0.

2110
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Anlage zu II A 1 Nr.193 V/41-160-.

Ab s c h rif t !

Der Reichsminister des Innern

Berlin, den l0. September l941.

VI d 244 VI/41

4407

An a) die Obersten Reichsbehörden,

b) die Landesregierungen,

c) die Herren Reichsstatthalter,

d) die Herren Oberpräsidenten,

e) die Herren Regierungspräsidenten

(b) und e) mit Überdrucken für die

Landräte und Oberbürgermeister)

f) unmittelbar nachgeordnetn Reichsdienststellen,

Betr. Umstellung auf Normalschrift.

Im Nachgang zu meinen Rundschreiben vom 26.

bei a):

Februar, 8. März, 26. März und 31. Mai d.Js. - VI d

208 V/VI/41/4407, VI d 208 VIII/41/4407, VI d 227/41/

4407 a und I b 650/41/4052-

bei b) bis f):

meinen Erlassen vcm 8.März und 3l.Mai d.Js.-VI d 208

VIII/41-4407 und I b 650/41/4052-

teile ich mit, daß der Führer die Beibehaltung des "ß"

in der Normalschrift angeordnet hat. Bei der Verwen-

dung großer Buchstaben soll das "ß" jedc

geschrieben werden.

Die nachgeordneten Behörden sind hi

eigneter Weise, etwa bei Dienstbesprechu

richten.

Von einer Veröffentlichung ist abzu

Gemäß I des Runderlasses des GBV vc

1940 GBV Nr.44/40/2014 - erhalten die Be

01

.tteilung.

;wa sonstige

ondere der

sen.

menen Erlasse

schrift bei.

Ro
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DER REICHSFROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z.-Verw. 1

Prag, den 23.September 194l

An den

Herrn Oberlandrat

in B rün n

Betr.: Dienstreisen der Reichsninister und Staatssekretäre.

Bezug: Ihr Bericht vom 15. August l94l - A ll0 -

In Zukun.t werden die dienstlichen Fahrten des Herrn

Reichsprotektorsund des Herrn Staatssekretärs dem Oberiand-

rat, in dessen Gebiet sie führen, durch das Büro des Herrn

Unterstaatssekretärs bekanntgegeben werden. Die Oberlandräte

kretär unterrichtet werden.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

Beglaubigt.

Tche

Angestelite.

Ie
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 18.September 1941

Nr. Z/Verw. (1)

An die Zentralverwaltung,

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

die Herren Gruppenleiter,

die Dienststelle für das Land' ähren in Brünn

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

In der Anlage übersende ich den dritten Durchfüh-

rungserlass über die Gliederung der Behörde des Reichsprotek-

tors in Böhmen und Mähren.

Im Auftrage:

gez.Dr.v.Burgsdorff

Beglaubigt:

f7cher,

Angestellte.

Nachrichtlichs

An

1

das Büro des Herrn Reichprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

die Parteiverbindungsstelle in Prag.

4

bruep

206.0

a. 2219

if deda . d.d

/.

20 0.47.

Ie/41



83

DER REICHSPROTEKTOR

Prag,den 18.September 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. Z/Verw.(l).

Dritter Durchführungserlass über die Gliederung der

Behörde des Reichsprotek+ors in Böhmen und Mähren

vom 8. September 194l.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Gliederung

der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren vom

18.9.1940 (voBl. des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

s. 425) wird bestimmt:

Der erste Durchführungerlass über die Gliederung

der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

vom 18.9.1940 - Nr. I 1 d - 6200 - erhält in Ziff.

I (1) l0) und ll) folgende Fassung:

10) Unterricht (Volksschulen, Mittelschulen, höhere

Schulen, Fachschulen),

ll) Hochschulen, Kultus und Volksbildung.
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ID

Prag, den 15.September 1941.

l.Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Unterstaatssekretär.

1 6. IX. 1941

Parteigenosse Schulte-Schomburg ist bei mir mit der Bitte vor-

stellig geworden, dafür zu sorven. dass er sich an den

Oberlandratsbesprechunge

Ich habe davon

Abstand genommen, die B:

sekretär vorzu-

tragen. Wenn ich mich re

der Angelegenheit

bereits eine Anweisung

tärs ergangen.

Ich wäre Ihnen zu Dank

lären und alsdann

Schulte-Schomburg versti

ine Teilnahme

an den Oberlandratsbesp:
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Der Reichsprotektor

Prag, den 29. August 1941

in Böhmen ünd Mähren

I 1 d - 6323

Fernsehreiben

in P r a g im groesen Sitzungesaal des Czernin-Palais

statt.

Tagesordnungi

1) Regelung der Bauwirtschaft (Neubauverbot)

2) Sprachenregelung in der Öffentlichkeit und in autono-

men Dienststellen.

z) Vereltmraatrafverfahren gegen deutcche Staatsangehö-
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DAEIGMPRUTETOR

Prag, den 15.September 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. I l d - 6028

An die Abteilungen I - IV

die Zentralverwaltung

alle Gruppen

die Dienststelle für das Land Mähren

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts

sämtliche Oberlandräte

Nachrichtlich:

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten

Betrifft:

Tätigkeit von Beauftragten ziviler Reichsstellen

im Gebiet des Wehrmachtsbefehlshabers Südost

Nachstehend übersende ich Abschrift eines Schreibens

des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei vom 2l.8.l94l

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

67

Im Auftrage:

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt:

tiicher.

Angestellte.

DER REICHSMINISTER UND CHEF

Berlin W8,den 2l.August 1941

DER REICHSKANZLEI

Rk.12288 B

An

die Obersten Reichsbehörden.

Betrifft:Tätigkeit von Beauftragten ziviler Reichss

im Gebiet des Wehrmachtbefehlshabers Südos

Das Oberkommando der Wehrmacht legt Wert da

den Bereich des Wehrmachtbefehlshabers Südost entsan

te ziviler Reichsstellen sofort nach ihrer Ankunft :

zas
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Abschrift zu Rk. l2288 B

Das Gebiet des Wehrmachtbefehlshabers Südost(Sitz in Athen)

umfaßt:

a)den Bereich des "Befehlshabers Serbien". Sitz in Belgrad.

Begrenzung:Verlauf der Theiss von der ehemaligen ungarisch-

jugoslawischen Grenze bis zur Mündung in die Donau,- Verlauf

der Donau bis Zemun - Zemun(einschl.) - Verlauf der Drau von

Zemun bis zur Einmündung der Drina - Verlauf der Drina bis

Visegrad - Nova Varos - Novi Pazar - Mitrovica - Pristina

(ausschliesslich) - Vranje (ausschl.).- Pirot (ausschl.) -

dann entlang der ehemaligen bulgarisch-jugoslawisohen Grenze

bis zur Mündung des Timok in die Donau - ehemalige rumänisch-

jugoslawische Grenze.

b)den Bereich des "Befehlshabers Saloniki-Aegäis".

Sitz in Saloniki.

Begrenzung:Verlauf des Strymon von der Mündung bis westlich

Gephyroydi - ehemaliger Dreiländerort Bulgarien, Jugoslawien,

Griechenland - ehemalige jugoslawisch-griechische Grenze bis

südlich Bitolj - Florina(einschl.) - Kozani(einschl.).- Olvmp:

(einschl.) und die Inseln Lemnos, Mytilene, Khios, Skyros und

Strati.

c)den Bereich des"Befehlshabers Süd-Griechenland".

Sitz in Athen.

Begrenzung:Insel Euboea - Raum ostw. der Linie Nea Palatia

- Athen (ausschl.) - Piräus (ausschl.) und die Inseln Salar's,

Aigina, Methana, sowie Melos und Kreta.

66249
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 15.September 1941.

Nr. I l d - 6140

An die Abteilungen I - IV

die Zentralverwaltung

alle Gruppen

die Dienststelle für das Land Mähren

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Vertreter des Auswärtigen Amts

sämtliche Oberlandräte

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

den Wehrmachtsbevollmächtigten

Betrifft: Vernehmung von Angehörigen der Feindstaaten

Nachstehend übersende ich Abschrift eines Erlasses

des.Reichsministers des Innern vom 19.8.194l - I Ra lo454/4l-

800-.

Im Auftrage:

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt:

Qdamn

Angestellte.

DER REICHSMINISTER DES INNERN

Berlin, den 19.August 194l.

I Ra lo454'41-800-

Betrifft: Vernehmung von Angehörigen der Feindstaaten.

Der Führer hat folgende Richtlinien für die Verneh-

mung von Angehörigen der Feindstaaten in Verfahren gegen

Deutsche befohlen:

Jede Möglichkeit, ohne solche Zeugen auszukommen,

ist zu ergreifen. Ihre Aussagen sind mit grösster Zurück*

haltungzu bewerten; das gilt besonders, wenn andere Beweis-

mittel fehlen. Sie sind nicht zu vereidigen, wenn - was in

der Regel vorauszusetzen ist - wegen feindlicher Einstellung

gegenüber dem deutschen Volk und der deutschen Wehrmacht

Befangenheit zu besorgen ist.

Ich bitte, entsprechend zu verfahren.

In Vertretung

gez.Dr. Stuckart

2l

0.47
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Der Reichsprotektor
Prag, den lo. September 1941
in Böhmen ünd Mähren
Nr.I 1 a - 1748.
An
a
die Abteilungen I - IV
b
die Zentralverwaltung
C
die Gruppen
TV P
d
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn
e
die Oberlandräte
f
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
wd
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
die Parteiverbindungsstelle
hi213
2
den Wehrmachtbevolimächtigten
Nachrichtlich:
k) das Büro des Reichsprotektors
1 das Büro des Staatssekretärs
m) das Büro des Unterstaatssekretärs
n) den Reichsminister des Innern (2-fach)
Betrifft:
Verwendung des Begriffes "vüdce" in der
tschechischen Spreche
In Nachgang zum Runderlass von 4.März 194l - I 1 a -
1748 - betreffend Begriff "Vüdce" für den Führer in der
tschechischen Sprache übersende ich Abdruck des Runder-
lasses des liinisteriums des Innern vom 22.Juli l94l -
Zl.l9963/4l-9-, dem ich zugestimmt habe, mit der Bitte
um Kenntnisnahme. Die anzlei des Staatspräsidenten und
die übrigen Zentralbehörden haben eine entsprechende
Verfügung erlassen.
In Auftrage:
C
gez.Dr.Fuchs
Beglaubigt:
5. cc. d
Molar.
/.15 0.47
Registrator
Te
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Ministerium des Innern.
Ministerstvo vnitra.
Telefon 777-4l bis 49.
Telefon 777-4l až 49.
Z. 19.963/1941-9.
■. 19.963/1941-9.
Prag, den 22. Juli 1941.
V Praze dne 22.■ervence 1941.
Runderlass.
Obžžník.
An die Landes- und die Bezirksbehör-
Zemským a okresnim ú■ad■m /exposi-
den /Exposituren/,
turám/.
an den Magistrat der Hauptstadt Prag,
magistrátu hlavniho m■sta Prahy,
an die Regierungakommiesäre der Stud-
vládnim komisa■■m m■sta Brna, Olo-
te Brünn, Olmütz und Mährisch-Ostrau,
mouce a Moravské Ostravy,
an "te Regierungs-Polizeibehörden,
vládnim policejnim ú■ad■m,
an
ie Gendarmerie-Landeskommanden und
zemským žetnickým velitelstvim a
an die Gendarmerie-Zentralfahndungs-
úst■ednimu žetnickému pátracimu
abteilung.
oddžleni.
Betrifft: Verwendung des Begriffes
P■edm■t: Užívání pojmu "v■dce" 
yüdce" in tschechischer Sprache.
■eské ■e■i.
Um einem Missbrauch des in der
Aby se zamezilo zneuživáni
tschechischen Sprache für den Führer
pojmu *y■dc■", který s v ■eském ja-
des Grossdeutschen Reiches Adolf
zyce vžil pro Adolfa Hitlera, V■dce
Hitler eingelebten Begriffts "vüdce"
Velkon■mecké ■iše, a aby byla záro-
zu verhindern und gleichzeitig die
ve■ zd■ràzn■na výhradnost tohoto
Einmaligkeit dieses Begriffes heraus-
pojnm, ukládá se, aby nap■ištš bylo
zustellen, wird angeordnet, dafür
uživáno slova "v■dce" v ■eském jazy-
Sorge zu tragen, dass künftighin das
ce vždy jen k ozna■eni V■dce Velko-
Wort "vüdee" in der tschechischen
n■mecké ■íže a aby bylo paáno a vel-
Sprache stets mur zur Bezeichnung des
kým za■áte■nim písmenem.
Führera des Grossdeutschen Reiches
verwendet und mit grossem Anfangsbuch-
staben gesohrieben wird.
Der Gebrauch des Wortes "vüdce"
Uživáni slova "vúdce* /s malje
/mit kleinem Anfangsbuchstaben/ zur
za■áte■nim piamenem/ k ozna■eni wr-
Bezeichmung bestimmter Funktionen ist
■itých funkcí budi■ co nejvice os-
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soweit wie möglich einzuschränken.

Sofern dieses Wort in zusammengesetz-

ten deutschen Ausdrücken, wie z.B.

"Gruppenführer" u. dgl., vorkommt,

ist es ébenso wie

in die tschechisc

Wendung "vedouci

gen den Gebrauch

setzter Ausdrücke

eingelebt hatten
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Der Reichsprotektor

Prag, den 9. September 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. I 1 c - 5620



Eb

1SSChFi∴E 1

Der Zeichsminister des Iniern

Borlin, den 2.Geptenbor 194l

I 85÷/41 - 1613 -

in die

Obersten Keichsbehörden

Betriffti

Geltung zwischenstaatiicher Verträge des lieichs für

das Protektorat Böhmen und Lictren vnd das General-

gouvernement

Um etwaigen rechtlichen Zweiiein zu begegnen, vird

im Binveruelnen mitLen Auswärtigen Amt auf Rolgende Rehtele-

torat be

schon we

Protekto

gen und

ralgouve:

den Genet
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Der Reichsprotektor
Prag, den 3. Oktober l941
in Böhmen und Mähren
Nr. I 1 a - 6603
An
a) das Büro des Reichsprotektors
b
das Büro des Staatssekretärs
c
das Büro des Unterstaatssekretärs
2
a
die Abteilungen I - IV
0
die Zentralvervaltung
f
die Gruppen (rür die Gruppe Juetiz 8 Mehrabdrucke)
S
die Dienststelle für des Land lähren in Brün
den Befehlshaber der Sicherheitapolizei
i
den Befehlshaber der Orduungspolizei
X
den Vertreter des Auswärtigen Amts
L
den Arbeitsgaufthror
n
den Oberfinanzprisidenten
n
den Wehrmachtbevollmächtigten
o
die Parteiverbindungostelie (nit ls "ehrabdrucken)
den Kurator der Deutschen Wissenschaitlichen
Hochschule in Prag
q) den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn
Betrizfti
Geltung zwischenstaatlicher Vertr ge des Reichs
für das Protektorat Böhmen und 3hren wnd das
Generalgouvernement
1
Im Nachgai-g zum Runderlass vom 25.April 194l - I 1 a -
66o3 -,betreffend Geltungsbereich zwischenstaatlicher Ver-
trüge des Reiches bezüglich des Prötektarats Böhmen und
Mähren übercende ich Absclrift des Drlasses des Keichsni-
nisters des Innern vom 2.ßeptembe: 1941 - I 354/41-1613 -
mit der Bitte um Kenntnienahme.
In Auftrag:
M
gez. Dr. Fuchs
Beglaubigt:
AaonoiE
60212/70.07.
Regietrator


